
 
 

 
Einladung 

 

Stadt Erlangen

Jugendhilfeausschuss 
4. Sitzung      Mittwoch,  12.06.2013      16:15 Uhr      Ratssaal, Rathaus 
 
 
Öffentliche Tagesordnung  -  16:15 Uhr Inhaltsverzeichnis 

siehe letzte Seite(n) 

Gemeinsame Sitzung des Jugendhilfeausschusses 
mit dem Schulausschuss: 
 
1. Übertritt Lernstube zu weiterführenden Schulen 

(TOP 10 SchulA) 
51/119/2013 
Kenntnisnahme 

2. Information über den aktuellen Sachstand im Bewerbungsverfahren 
Qualitätssiegel „Bildungsregion in Bayern“ 
(TOP 11 SchulA) 

13/074/2013 
Kenntnisnahme 

3. Streetwork mit Bildungsauftrag: Die Jugendsozialarbeit stellt das 
Projekt "Chance 8,9 plus" vor 
(TOP 12 SchulA) 

511/052/2013 
Kenntnisnahme 

4. Jugendsozialarbeit an Schulen - Bedarfsfeststellung für die 
Grundschule Büchenbach-Nord (Mönauschule) 
(TOP 13 SchulA) 

511/055/2013 
Beschluss 

5. Jugendsozialarbeit an Schulen - Bedarfsfeststellung für die 
Max- und Justine-Elsner-Schule 
(TOP 14 SchulA) 

511/054/2013 
Beschluss 

6. Jugendsozialarbeit an Schulen - Bedarfsfeststellung für die 
Friedrich-Rückert-Schule 
(TOP 15 SchulA) 

511/053/2013 
Beschluss 

7. Anmeldezahlen zum Schuljahr 2013/2014 an den Erlanger 
Grundschulen;  
Anfrage von Herrn Stadtrat Höppel in der Sitzung des 
Schulausschusses am 02.05.2013, (Nr. 2.) 
(TOP 16 SchulA) 

40/181/2013 
Kenntnisnahme 

8. Übernahme von Gebühren bei Bedürftigkeit für die Mittagsbetreuung 
„Schülernest“ an der Pestalozzischule 
(TOP 17 SchulA) 

50/121/2013 
Gutachten 

 
Fortsetzung der Sitzung durch den Jugendhilfeausschuss: 
 
9. Mitteilungen zur Kenntnis 
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9.1. Nichtverwirklichung der 10 Krippenplätze in der 
Georg-Zahn-Tagesstätte, Anderlohrstr. 31 
 

512/094/2013 
Kenntnisnahme 

9.2. Turnusmäßige Evaluation Treffpunkt Röthelheimpark 
 

51/113/2013 
Kenntnisnahme 

9.3. Neuregelungen des BayKiBiG zum 01.01.2013 - Schwerpunkte 
 

512/096/2013 
Kenntnisnahme 

9.4. Umbaumaßnahmen für neuen Standort "Krabbelgruppe Thalermühle"; 
freiwilliger Baukostenzuschuss 
 

512/095/2013 
Kenntnisnahme 

9.5. Auswahl der Jugendschöffen 
 

51/118/2013 
Kenntnisnahme 

10. Prüfung der Nutzung und Auslastung des Jugendhauses West; 
hier: ÖDP-Fraktionsantrag Nr. 009/2013 vom 30.01.2013 
 

51/117/2013 
Beschluss 

11. Informationen des Stadtrats über abgelehnte Krippen-, 
Kindergarten- und Tagesmütterplätze; 
Fraktionsantrag der ödp Nr. 036/2013 vom 27.03.2013 
 

512/099/2013 
Gutachten 

12. Aktueller Bestandsbericht Kindertagesbetreuung 2013 
 

51/114/2013 
Beschluss 

13. Übertragung des Budgetergebnisses 2012 des Amtes 51 -
Jugendamt- 
 

51/110/2013 
Beschluss 

14. Krippenplätze St. Kunigund, Eltersdorf 
 

512/100/2013 
Kenntnisnahme 

15. Künftige Investitionskostenbezuschussung von Kitas durch 
Neuregelung von Art. 27 BayKiBiG 
 

512/097/2013 
Gutachten 

16. Leistungsvereinbarungen mit Tageseinrichtungen zur Betreuung 
seelisch behinderter Kinder 
 

51/116/2013 
Beschluss 

17. Anfragen 
 

 
 

 
Ich darf Sie hiermit zu dieser Sitzung einladen. 
 

Erlangen, den 04.06.2013 
STADT ERLANGEN 
gez. Dr. Siegfried Balleis 
Oberbürgermeister 

Falls Tagesordnungspunkte dieser Sitzung aus Zeitgründen auf den nächsten Termin verschoben werden 
müssen, bitten wir Sie, die entsprechenden Unterlagen aufzubewahren und erneut mitzubringen. 

Die Sitzungsunterlagen können auch unter www.ratsinfo.erlangen.de abgerufen werden. 
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Mitteilung zur Kenntnis 
 
Geschäftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer: 
IV/510  51/119/2013 
 
Übertritt Lernstube zu weiterführenden Schulen 
Beratungsfolge Termin N/Ö Vorlagenart Abstimmung 
 
Jugendhilfeausschuss 12.06.2013 Ö Kenntnisnahme  
Schulausschuss 12.06.2013 Ö Kenntnisnahme  
 
 
Beteiligte Dienststellen 
 
 
 

I. Kenntnisnahme 
Der Bericht der Verwaltung dient zur Kenntnis.  
 
 

II. Sachbericht 
Frau Michali vom Jugendamt der Stadt Erlangen berichtet über die Situation von ehemaligen Lern-
stubenkindern nach dem Übertritt an weiterführende Schulen.  
 
 
Anlagen:  
 
 

III. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift 
IV. Zum Vorgang 
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Mitteilung zur Kenntnis 
 
Geschäftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer: 
OBM/13/HJ004 Frau Jolana Hill (nur Amtsinfo) 13/074/2013 
 
Information über den aktuellen Sachstand im Bewerbungsverfahren Qualitätssiegel 
„Bildungsregion in Bayern„ 
Beratungsfolge Termin N/Ö Vorlagenart Abstimmung 
 
Schulausschuss 12.06.2013 Ö Kenntnisnahme  
Jugendhilfeausschuss 12.06.2013 Ö Kenntnisnahme  
 
 
Beteiligte Dienststellen 
  
 
 

I. Kenntnisnahme 
Der Bericht der Verwaltung dient zur Kenntnis.  
 
 

II. Sachbericht 
Erlangen bewirbt sich um das Qualitätssiegel des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht 
und Kultus „Bildungsregion in Bayern“. 
 
Im Vorgriff auf das für den 14. Juni 2013 terminierte zweite Dialogforum wurde eine Zwischenin-
formation in Kooperation mit den Bildungsakteuren und –trägern erarbeitet und der Konferenz der 
Schulaufsicht, dem Landesausschuss für Berufsbildung sowie dem Bayerischen Landesjugendhil-
feausschuss zugeleitet. 
 
Eine Berichterstattung zu den wesentlichen Punkten dieser Zwischeninformation erfolgt in mündli-
cher Form im Rahmen der gemeinsamen Sitzung des Schul- und Jugendhilfeausschusses am 
12.06.2013. Außerdem werden ausführlichen Unterlagen (rund 120 Seiten) in gedruckter Form 
während der Sitzung aufgelegt.  
 
 
Anlagen:  
 
 

III. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift 
IV. Zum Vorgang 
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Mitteilung zur Kenntnis 
 
Geschäftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer: 
IV/51/511/SWI  511/052/2013 
 
Streetwork mit Bildungsauftrag: Die Jugendsozialarbeit stellt das Projekt "Chance 
8,9 plus" vor 
Beratungsfolge Termin N/Ö Vorlagenart Abstimmung 
 
Jugendhilfeausschuss 12.06.2013 Ö Kenntnisnahme  
Schulausschuss 12.06.2013 Ö Kenntnisnahme  
 
 
Beteiligte Dienststellen 
 
 
 

I. Kenntnisnahme 
Der Bericht der Verwaltung dient zur Kenntnis. 
Es erfolgt in der Sitzung ein ergänzender mündlicher Bericht.  
 
 

II. Sachbericht 
Bisheriger Entwicklungsverlauf des Angebotes 
Das Angebot Chance 8,9 plus wurde im September 2005 als Projekt ins Leben gerufen (offizieller 
Beginn: 01.12.2005). Das Leitmotiv, mit wir das Projekt beschreiben, lautet „Streetwork mit Bil-
dungsauftrag“. Damaliger Einsatzort war der Stadtteil Büchenbach und 19,25 Std. für die sozialpä-
dagogische Fachkraft. Im Oktober 2011 wurde die Halbtagsstelle der Fachkraft (19,5 Wochen-
stunden) auf eine Ganztagsstelle (39,0 Wochenstunden) aufgestockt. Die Erhöhung wird aus Mit-
teln des „Bildungs- und Teilhabepakets der Bundesregierung“ finanziert und ist bis Ende 2013 be-
fristet. Durch Erweiterung der Stelle konnte das Angebot auf die Stadtteile Bruck und Anger erwei-
tert werden. 
 
Gesetzliche Grundlage: Gesetzliche Grundlage ist die Pflichtaufgabe nach § 13 SGB VIII - Ju-
gendsozialarbeit. In Abs. 1 sind die Grundlagen dieser Aufgabe beschrieben: „Jungen Menschen, 
die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigun-
gen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, sollen im Rahmen der Jugendhilfe 
sozialpädagogische Hilfen angeboten werden, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Ein-
gliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern.“ 
 
Ziele des Angebotes 

• Erhöhung der Quote der Schulabschlüsse (v.a. Hauptschulabschluss; qualifizierender 
Hauptschulabschluss und Mittlere Reife - M10) bei der Zielgruppe der sog. „unbetreuten“ 
Jugendlichen (d.h. Jugendliche, die kein unterstützendes Angebot annehmen oder nicht 
mehr erreicht werden) in der Altergruppe von 14 – 18 Jahren (mittlerweile beobachten wir 
Anfragen von jungen Erwachsenen) 

• Verbesserung der Zugangschancen in die Berufsausbildung und weiterführende Schulen 
• Beratung und Unterstützung der Jugendlichen in Krisen – oder Entscheidungssituation 

 
Zielgruppe 

• Jugendliche aus den Stadtteilen Büchenbach, Anger und Bruck der 8. und 9. Jahrgangsstu-
fe, die hohen schulischen und persönlichen Förder- und Unterstützungsbedarf haben. 

• 10. Jahrgangsstufe oder Teilnehmer/-innen von beruflichen Maßnahmen, schulische Unter-
stützung von Auszubildenden und externen Schulabsolventen/-absolventinnen, Arbeitsplatz 
suchende Jugendendliche. 
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Darstellung der Ergebnisse 2012 
• 72 Jugendliche nutzen die kontinuierlichen Angebote (offene Lerntreffs in verschiedenen 

Stadtteileinrichtungen und Einzeltermine)  
• 33 Jugendlichen nutzten dabei die Angebote am Anger (19), dem Förderzentrum (8→ 6 

davon schafften externen Hauptschulabschluss) oder in der Eichendorff-Mittelschule (6) 
Bei den Offenen Lerntreffs und den vereinbarten Einzelterminen nutzten manche Jugendli-
che die Angebote nur ein oder wenige Male, mit anderen wiederum arbeitete die Fachkraft 
kontinuierlich mehrmals in der Woche und über das ganze Schuljahr hinweg. 
Dabei erstreckte sich die Form der Unterstützung von einer gezielten „Quali“- oder Prü-
fungsvorbereitung, über das Vorbereiten auf Proben und die Hilfe bei Hausaufgaben und 
Referaten bis hin zur Beratung oder Krisenintervention. 

 
Darstellung der Ergebnisse 2013, Stand Mai 

• Seit Anfang des Schuljahres 2012/2013 wurden bzw. werden 70 Jugendliche begleitet und 
unterstützt. 

• Im Stadtteil Büchenbach wurden 23 Jugendliche, in den Stadtteilen Bruck und Anger 47 
Jugendlichen vom Angebot erreicht und unterstützt. 

• 13 dieser Jugendliche sind sog. „Externe“, von denen wiederum 8 Jugendliche ihren Schul-
abschluss nachholen oder „erweitern“ möchten (z. T. „ehemalige“ Jugendliche) und 5 Ju-
gendliche sind dabei ihren Berufseinstieg zu schaffen. 

 
Tendenzen und fachliche Einschätzungen 
Die Nachfrage aus der genannten Zielgruppe steigt stetig an. Das Angebot wurde in den beiden 
„neuen“ Stadtteilen schnell angenommen.  

• Ausdifferenzierung der Zielgruppe (nach Schularten und Unterstützungsbedarf) 

• Immer mehr JaS-Kollegen/ Kolleginnen, aber auch der ASD und Lehrkräfte nutzen die Zu-
sammenarbeit, weil Chance 8.9.Plus oft die einzige Konstante bei Übergängen ist und oft 
eine jahrelange Beziehung zu den Jugendlichen besteht. 

• Jugendliche, die das Potential haben einen weiterführenden Bildungsabschluss zu errei-
chen, dafür aber Unterstützung brauchen und diese nicht haben, nutzen das Angebot von 
Chance 8.9.Plus (vor allem am Anger). 

• Bedarf nimmt trotz der zunehmenden Angebote von Ganztagsbetreuungen nicht ab, im 
Gegenteil wir sehen einen Anstieg. 

• Die Arbeit mit Einzelnen oder in Kleingruppen wird immer wichtiger (verschiedene Bedarfe, 
aber auch unterschiedliche Voraussetzungen, häufig aber auch zunehmende Konzentrati-
ons- und Motivationsprobleme der Jugendlichen etc.), um individuell auf die Zielgruppe ein-
zugehen und ihnen gerecht zu werden.   

Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass das Projekt erfolgreich ist und der Bedarf in den drei 
Stadtteilen Büchenbach, Bruck und Anger gegeben ist.  
Die Mitarbeiterin des Stadtjugendamtes wird in der gemeinsamen Sitzung des Schul- und Jugend-
hilfeausschusses einen ergänzenden mündlichen Bericht geben sowie für Fragen zur Verfügung 
stehen.  
 
 
 
 
Anlagen: keine 
 
 

III. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift 
IV. Zum Vorgang 

 Seite 2 von 2 
6/68



Beschlussvorlage 
 
Geschäftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer: 
IV/51/511/SWI  511/055/2013 
 
Jugendsozialarbeit an Schulen - Bedarfsfeststellung für die Grundschule 
Büchenbach-Nord (Mönauschule) 
Beratungsfolge Termin Ö/N Vorlagenart Abstimmung 
 
Schulausschuss 12.06.2013 Ö Kenntnisnahme  
Jugendhilfeausschuss 12.06.2013 Ö Beschluss  
 
 
Beteiligte Dienststellen 
OMB/ZV, Ref.I, Staatliche Schulamt, Amt 40 
 
 
 

I. Antrag 
 
Der Jugendhilfeausschuss stellt den Bedarf für Jugendsozialarbeit an der Grundschule 
Büchenbach-Nord (Mönauschule) fest.  
Der Jugendhilfeausschuss billigt die Beantragung für die Förderung Jugendsozialarbeit an der 
Grundschule Büchenbach-Nord (Mönauschule).  
 
 

II. Begründung 
 
1. Ergebnis/Wirkungen 

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?) 
Junge Menschen werden in ihrer Persönlichkeitsentwicklung unterstützt und gefördert. Auch 
bei schwierigen sozialen und familiären Verhältnissen werden die Chancen junger Menschen 
auf eine eigenverantwortliche und sozialverträgliche Lebensgestaltung verbessert.  
Im Herbst 2013 soll an der Grundschule Büchenbach-Nord (Mönauschule) Jugendsozialarbeit 
an Grundschulen starten.  
 
 

2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen 
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?) 
Installierung einer Stelle mit 30 Stunden „Jugendsozialarbeit an Schulen“ für die Grundschule 
Büchenbach-Nord (Mönauschule). Jugendsozialarbeit ist an dieser Schule ein dringender 
Bedarf, aufgrund der Schülerzahlen schlägt das Stadtjugendamt, in Abweichung der 
Förderrichtlinie –hier wird in der Regel eine Vollzeitbeschäftigung gefordert- vor, die Stelle mit 
30 Wochenstunden auszustatten. In der Umsetzung ist in der Auswertung der Tätigkeit darauf 
zu achten, ob diese Ausstattung den tatsächlichen Bedarfen entspricht. Sollte hier ein höherer 
Bedarf festgestellt werden, so ist eine Stundenerhöhung zu prüfen. 
Das Bayerische Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen hat das 
Programm zur Förderung von Jugendsozialarbeit an Schulen erweitert und die Förderung von 
Jugendsozialarbeit an Grundschulen aufgenommen. Die Förderrichtlinien wurden modifiziert, 
sind aber in ihren Grundzügen unverändert. Jugendsozialarbeit an Schulen richtet sich an jun-
ge Menschen, die durch ihr Verhalten, insbesondere durch erhebliche erzieherische, psycho-
soziale und familiäre Probleme, Schulverweigerung, erhöhte Aggressivität und Gewaltbereit-
schaft auffallen und deren soziale und schulische, damit auch berufliche Integration, erschwert 
ist. Der Migrationshintergrund der Schülerinnen und Schüler muss bei Grundschulen mehr als 
20% betragen. Die Grundschule Büchenbach-Nord (Mönauschule)erfüllt mit ca. 55% diese 
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Hürde. Auch die anderen Förderkriterien werden nach Einschätzung der Verwaltung erfüllt. 
 

3. Prozesse und Strukturen 
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?) 
Bei der Regierung von Mittelfranken wird die staatliche Förderung für die Jugendsozialarbeit an 
der Büchenbach-Nord (Mönauschule) im Wege des vorzeitigen Maßnahmebeginns beantragt. 
Das Land beteiligt sich, sollte die Maßnahme bewilligt werden, ab 2014 anteilsmäßig, mit 
12.262,00 € an den Kosten. 2013 erfolgt die Finanzierung ganz oder teilweise aus Mitteln des 
Bildungs- und Teilhabepakets. 
Sollten die Förderung für die Büchenbach-Nord (Mönauschule) positiv beschieden werden, 
kann im Rahmen der Budgetierungsregeln die Stelle für maximal ein 1/2 Jahr außerhalb des 
Stellenplans besetzt werden. Im Rahmen der Haushaltsberatungen für den Haushalt 2014 ist 
die Stelle anzumelden.  
 
 

4. Ressourcen  
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?) 
Investitionskosten: € bei IPNr.:  
Sachkosten: € 5.000,00 bei Sachkonto:  
Personalkosten (brutto): € 50.000,00 bei Sachkonto: 
Folgekosten € bei Sachkonto: 
Korrespondierende Einnahmen € 12.262,00 bei Sachkonto: 
Weitere Ressourcen  
 
Haushaltsmittel sind für 2013 vorhanden. 

   werden nicht benötigt 
  sind vorhanden auf IvP-Nr.       

  bzw. im Budget auf Kst/KTr/Sk         
         sind nicht vorhanden 
 
 
Anlagen: Die Bedarfsanalyse der Jugendhilfeplanung 
 
 

III. Abstimmung 
siehe Anlage 
 

IV. Beschlusskontrolle 
V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift 
VI. Zum Vorgang 
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IV/51/JHP/KS025 T. 2845 Erlangen, 30. April 2013 
Dokument2  

Stellungnahme der Jugendhilfeplanung zum Bedarf von  Jugendsozial-
arbeit an Schulen. Hier: Mönau-Grundschule 

I. Die Mönauschule wird im Schuljahr 2012/13 von 172 Schülerinnen und Schülern in 8 Klassen 
besucht, in den kommenden Jahren ist von einem leichten Rückgang der Schülerzahlen auszu-
gehen. Der Unterricht wird in vier Regel- und vier gebundenen  Ganztagesklassen angeboten. Der 
im Stadtteil Büchenbach gelegene Schulsprengel beinhaltet einen stark überdurchschnittlichen 
Anteil an Geschosswohnungsbau.  

Bei 24% der Familien handelt es sich um Alleinerziehendenhaushalte (Durchschnitt Erlangen: ca. 
20%). Der Anteil an Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund liegt mit ca. 55% deut-
lich über dem Durchschnittswert der Erlanger Grundschulen (ca. 47%). Aufgrund des aktuell zu 
beobachtenden Zuzuges von Familien mit grundschulpflichtigen Kindern aus dem Ausland, ist 
davon auszugehen, dass der Anteil weiter steigen wird. Derzeit wird die Mönau-Grundschule von 
Kindern aus 22 Nationen besucht, wobei Länder des Mittleren Ostens sowie in Süd-Ost-Europa 
gelegene Staaten mit besonders vielen Schülern vertreten sind. Die Schulleitung beschreibt in 
diesem Zusammenhang die großen Herausforderungen vor die die Schule durch das Aufeinan-
dertreffen von verschiedenen kulturell geprägten  Erziehungsstilen und –methoden gestellt sind. 

Überdurchschnittlich viele Kinder stammen aus einem (stark) belasteten familiären Hintergrund. 
Zu nennen sind hier häufig wechselnde Lebenspartner eines Elternteils, aktuelle Trennungssitua-
tionen, aber auch das Erfahren von sexuellem Missbrauch und andern Formen von häuslicher 
Gewalt. Diese Gewalterfahrungen der Kinder resultieren ihrerseits mitunter wieder in gewalttäti-
gem Verhalten gegen sich selbst, gegenüber anderen Kindern oder in Form von Vandalismus. 

In der Vergangenheit war es immer wieder notwendig, Kinder von der Polizei für den Schulbesuch 
abholen zu lassen, da die Eltern es nicht schafften, einen regelmäßigen Schulbesuch sicher zu 
stellen. Die Gründe dafür sind sehr unterschiedlich, sie reichen von gesundheitlichen Problemen 
(Depressionen, Alkoholismus) bis zu Desinteresse. 

Davon unabhängig sind etliche Eltern nicht in der Lage, ihre Kinder in schulischen Belangen zu 
unterstützen, da sie selbst nicht lesen oder schreiben können. Elternbriefe, Behördengänge u. ä. 
stellen so oft ein unüberwindbares Hindernis dar. 

Trotz der geschilderten Belastungssituationen liegt die Übertrittsquote an Realschulen und  Gym-
nasien mit einem Anteil, von gut über 50% im bayernweiten Durchschnitt. Die Gründe hierfür sind 
nach Ansicht der Schulleitung vor allem in den vielfältigen, durch externe Sponsoren finanzierten, 
Fördermöglichkeiten (BIsS, Lernclub, Sozialkompetenztraining) zu suchen. Im Vergleich zu den 
meisten anderen Erlanger Grundschulen liegt die Übertrittsquote jedoch deutlich darunter. 

Innerschulische Besonderheiten & Auffälligkeiten 

Für die Ganztagesklassen ist jeweils ein Lehrertandem für Unterricht und Erziehung zuständig. 

Zusätzliche sportliche und musische Angebote werden durch verschiedene Arbeitsgruppen abge-
deckt. (Instrumentalunterricht, Theater, Sport usw.) an. Zur Förderung in der Lernzeit werden stu-
dentische Hilfskräfte zur zusätzlichen Unterstützung der Kleingruppen eingesetzt.  
Kinder mit erhöhtem Förderbedarf im Lernen werden durch differenzierte Lernziele und individuel-
le Maßnahmen gestützt, Kinder mit erhöhtem Förderbedarf im sozial-emotionalen Bereich benöti-
gen einen Ansprechpartner, der auch außerhalb des Unterrichts zur Verfügung steht. 
Trotz vieler Maßnahmen gelingt es nicht, allen Kindern angemessene Angebote zur Bildung einer 
eigenen, emotional stabilen Persönlichkeit zu verhelfen. So bleiben viele Schüler und Schülerin-
nen weit hinter ihren eigentlichen Leistungsmöglichkeiten zurück. Hier besteht dringender Hand-
lungs- und Unterstützungsbedarf. 
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Seite 2 von 2 

Nach Ansicht der Jugendhilfeplanung ist die Einrichtung eines Angebotes der Jugendsozialarbeit 
an Schulen in der Mönau-Grundschule geeignet zu einer erfolgreichen Bearbeitung der dargestell-
ten Problemlagen sowie zu einer konstruktiven Verbesserung der Situation beizutragen. 
Die Einrichtung eins entsprechenden Angebotes ist dem Bedarf vor Ort angemessen und ist aus 
diesem Grund aus planerischer Sicht zu befürworten. 
 

II. Abt 511, Hr. Schüpferling z.W. 

III. 51/JHP in Kopie z.d.A 

 

 
i.A. Käs 
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Beschlussvorlage 
 
Geschäftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer: 
IV/51/511/SWI  511/054/2013 
 
Jugendsozialarbeit an Schulen - Bedarfsfeststellung für die Max- und Justine-
Elsner-Schule 
Beratungsfolge Termin Ö/N Vorlagenart Abstimmung 
 
Schulausschuss 12.06.2013 Ö Kenntnisnahme  
Jugendhilfeausschuss 12.06.2013 Ö Beschluss  
 
 
Beteiligte Dienststellen 
OMB/ZV, Ref.I, Staatliche Schulamt, Amt 40 
  
 
 

I. Antrag 
 
Der Jugendhilfeausschuss stellt den Bedarf für Jugendsozialarbeit an der Max-und Justine-Elsner-
Schule fest.  
Der Jugendhilfeausschuss billigt die Beantragung für die Förderung Jugendsozialarbeit an der 
Max-und Justine-Elsner-Grundschule.  
 
 

II. Begründung 
 
1. Ergebnis/Wirkungen 

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?) 
Junge Menschen werden in ihrer Persönlichkeitsentwicklung unterstützt und gefördert. Auch 
bei schwierigen sozialen und familiären Verhältnissen werden die Chancen junger Menschen 
auf eine eigenverantwortliche und sozialverträgliche Lebensgestaltung verbessert.  
Im Herbst 2013 soll an der Max-und Justine-Elsner-Schule Jugendsozialarbeit an Grundschu-
len starten.  
 

2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen 
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?) 
Installierung einer Stelle mit 30 Stunden „Jugendsozialarbeit an Schulen“ für die Max-und 
Justine-Elsner-Schule. Jugendsozialarbeit ist an dieser Schule ein dringender Bedarf, aufgrund 
der Schülerzahlen schlägt das Stadtjugendamt, in Abweichung der Förderrichtlinie –hier wird in 
der Regel eine Vollzeitbeschäftigung gefordert- vor, die Stelle mit 30 Wochenstunden 
auszustatten. In der Umsetzung ist in der Auswertung der Tätigkeit darauf zu achten, ob diese 
Ausstattung den tatsächlichen Bedarfen entspricht. Sollte hier ein höherer Bedarf festgestellt 
werden, so ist eine Stundenerhöhung zu prüfen. 
Das Bayerische Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen hat das 
Programm zur Förderung von Jugendsozialarbeit an Schulen erweitert und die Förderung von 
Jugendsozialarbeit an Grundschulen aufgenommen. Die Förderrichtlinien wurden modifiziert, 
sind aber in ihren Grundzügen unverändert. Jugendsozialarbeit an Schulen richtet sich an jun-
ge Menschen, die durch ihr Verhalten, insbesondere durch erhebliche erzieherische, psycho-
soziale und familiäre Probleme, Schulverweigerung, erhöhte Aggressivität und Gewaltbereit-
schaft auffallen und deren soziale und schulische, damit auch berufliche Integration, erschwert 
ist. Der Migrationshintergrund der Schülerinnen und Schüler muss bei Grundschulen mehr als 
20% betragen. Die Max-und Justine-Elsner-Schule erfüllt mit ca. 46% diese Hürde. Auch die 
anderen Förderkriterien werden nach Einschätzung der Verwaltung erfüllt. 
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3. Prozesse und Strukturen 
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?) 
Bei der Regierung von Mittelfranken wird die staatliche Förderung für die Jugendsozialarbeit an 
der Max-und Justine-Elsner-Schule im Wege des vorzeitigen Maßnahmebeginns beantragt. 
Das Land beteiligt sich, sollte die Maßnahme bewilligt werden, ab 2014 anteilsmäßig, mit 
12.262,00 € an den Kosten. 2013 erfolgt die Finanzierung ganz oder teilweise aus Mitteln des 
Bildungs- und Teilhabepakets. 
Sollten die Förderung für die Max-und Justine-Elsner-Schule positiv beschieden werden, kann 
im Rahmen der Budgetierungsregeln die Stelle für maximal ein 1/2 Jahr außerhalb des Stel-
lenplans besetzt werden. Im Rahmen der Haushaltsberatungen für den Haushalt 2014 ist die 
Stelle anzumelden 
 

4. Ressourcen  
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?) 
Investitionskosten: € bei IPNr.:  
Sachkosten: € 5.000,00 bei Sachkonto:  
Personalkosten (brutto): € 50.000,00 bei Sachkonto: 
Folgekosten € bei Sachkonto: 
Korrespondierende Einnahmen € 12.262,00 bei Sachkonto: 
Weitere Ressourcen  
 
Haushaltsmittel sind für 2013 vorhanden. 

   werden nicht benötigt 
  sind vorhanden auf IvP-Nr.       

  bzw. im Budget auf Kst/KTr/Sk         
         sind nicht vorhanden 
 
 
Anlagen: Die Bedarfsanalyse der Jugendhilfeplanung 
 
 

III. Abstimmung 
siehe Anlage 
 

IV. Beschlusskontrolle 
V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift 
VI. Zum Vorgang 
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IV/51/JHP/KS025 T. 2845 Erlangen, 02. Mai 2013 
Dokument2  

Stellungnahme der Jugendhilfeplanung zum Bedarf von Jugendsozial-
arbeit an Schulen.  
Hier: Max-und-Justine-Elsner-Grundschule 

I. Die Max-und-Justine-Elsner-Grundschule wird im Schuljahr 2012/13 von 176 Schülerinnen und 
Schülern in acht Klassen (vier gebundene Ganztagesklassen und vier Regelklassen) besucht. Die 
Schülerprognose aus dem Jahr 2011 geht davon aus, dass die Schülerzahlen in den kommenden 
Jahren sinken, und sich mittelfristig auf einem Niveau von ca. 140 Schülern bewegen werden. Der 
im Stadtteil Bruck gelegene Schulsprengel beinhaltet einen stark überdurchschnittlichen Anteil an 
Geschosswohnungsbauten, von dem etliche dem sozialen Wohnungsbau zuzurechnen sind.  

Bei ca. 21% der Familien handelt es sich um Alleinerziehendenhaushalte (Durchschnitt Erlangen: 
ca. 20%). Der Anteil an Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund liegt mit ca. 46% im 
Durchschnitt der Erlanger Grundschulen (ca. 47%). Aufgrund des aktuell zu beobachtenden Zu-
zuges von Familien mit grundschulpflichtigen Kindern aus dem Ausland, ist davon auszugehen, 
dass der Anteil weiter steigen wird. Zusätzlich war es, nach Aussage der Schulleitung, in der Ver-
gangenheit die Regel, dass im Laufe eines Schuljahres noch weitere Schülerinnen und Schüler 
hinzukamen, die keine oder nur rudimentäre Deutschkenntnisse besitzen. Insgesamt ist ein deut-
licher Trend zu sehen, dass die Sprachkenntnisse und Sprachfertigkeiten in allen Jahrgangsstu-
fen von erheblichen Defiziten geprägt sind. 

Gleichzeitig steigt jedoch die Erwartungshaltung an die Schule. Da die Eltern aufgrund sprachli-
cher, sozialer und/oder ökonomischer Barrieren für ihre Kinder oft kaum Hilfestellung geben kön-
nen, ist die Schule immer mehr gefordert, die Grundvoraussetzungen für eine Chancengleichheit 
bereit zu stellen. 

Der Anteil an Kindern, die aus Haushalten stammen, die von Staatlichen Transferleistungen 
(Hartz IV) abhängig sind, ist im stadtweiten Vergleich deutlich erhöht. Ökonomisch benachteiligte 
Kinder haben nur eine geringe Chance ohne externe Hilfe daraus auszubrechen, da die Eltern in 
diesen Fällen oft mit der Situation überfordert sind. 

Die Schulleitung weist in diesem Zusammenhang auch auf die große Anzahl an Kindern hin, die 
neben der ökonomisch schwierigen Lage erheblichen psychosozialen Belastungen ausgesetzt 
sind. Die frühkindlichen Erfahrungen mit häuslicher Gewalt, Alkoholismus oder psychischer Er-
krankung wirken sich teilweise in einer Art auf das Sozialverhalten der Kinder aus, dass auch Kin-
der aus stabilen Familien negativ betroffen werden. Die bestehenden personellen Strukturen las-
sen aktuell im Konfliktfall keine Einzelzuwendung zu, da ansonsten das Betreuungsangebot emp-
findlich gestört oder unterbrochen werden muss. 

Die Übertrittsquote an weiterführende Schulen liegt mit ca. 45% deutlich unterhalb des Durch-
schnitts der Erlanger Grundschulen 

Innerschulische Besonderheiten & Auffälligkeiten 

Die Erfahrungen aus der seit 2009 bestehenden Ganztagesbetreuung an der Max-und-Justine-
Elsner-Grundschule zeigen deutlich den Bedarf an außerfamiliären Zusatzangeboten. Die Schul-
leitung führt überzeugend ihre Erfahrungen dahingehend aus, dass in dem Maße, wie der eigene 
Beitrag des Elternhauses zur Erziehung und Betreuung der Kinder stetig sinke, die Anforderungen 
an die Schule gleichzeitig anstiegen. Beispielsweise seien hier die Kursangebote zur Weiterbil-
dung und Freizeitgestaltung genannt, die kontinuierlich ausgebaut werden müssen, um den ge-
stiegenen Herausforderungen und Ansprüchen gerecht zu werden. Bei einer Ganztagesschule 
entstehen weitere Herausforderungen und Aufgaben aufgrund der zeitlich erweiterten Betreuung, 
des zusätzlichen Erziehungsauftrages und der intensiveren sozialen Kontakte zwischen den 
Schülerinnen und Schülern und den Lehrkräften. 

Des Weiteren berichtet die Schulleitung über die zunehmend geringere Bereitschaft weiter Teile 
der Elternschaft sich freiwillig am Schulleben zu beteiligen. Die anfallenden Aufgaben werden auf 
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immer weniger Schultern verteilt. Eine gleichzeitig steigende Erwartungshaltung seitens weiter 
Teile der Elternschaft nach Zusatzangeboten und erweiterter Übernahme von Erziehungsverant-
wortung durch die Schule hat in der Vergangenheit bereits wiederholt zu Spannungen zwischen 
Eltern und Lehrern geführt. Der auf die Lehrerschaft ausgeübte Druck führt zu Vertrauenseinbu-
ßen, die letztlich nicht zum Wohle des Kindes sind. 

Nach Ansicht der Jugendhilfeplanung ist die Einrichtung eines Angebotes der Jugendsozialarbeit 
an Schulen in der Elsner-Grundschule geeignet zu einer erfolgreichen Bearbeitung der dargestell-
ten Problemlagen sowie zu einer konstruktiven Verbesserung der Situation beizutragen. Die Ein-
richtung eines entsprechenden Angebotes ist dem Bedarf vor Ort angemessen und ist aus diesem 
Grund aus planerischer Sicht zu befürworten. 

 

II. Abt. 511, Hr. Schüpferling z.W. 

III. 51/JHP in Kopie z.d.A. 

 

 
 

i.A. Käs 
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Beschlussvorlage 
 
Geschäftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer: 
IV/51/511/SWI  511/053/2013 
 
Jugendsozialarbeit an Schulen - Bedarfsfeststellung für die Friedrich-Rückert-
Schule 
Beratungsfolge Termin Ö/N Vorlagenart Abstimmung 
 
Schulausschuss 12.06.2013 Ö Kenntnisnahme  
Jugendhilfeausschuss 12.06.2013 Ö Beschluss  
 
 
Beteiligte Dienststellen 
OMB/ZV, Ref. I, Staatliche Schulamt, Amt 40 
 
 
 

I. Antrag 
 
Der Jugendhilfeausschuss stellt den Bedarf für Jugendsozialarbeit an der Friedrich-Rückert-Schule 
fest.  
Der Jugendhilfeausschuss billigt die Beantragung für die Förderung Jugendsozialarbeit an der 
Grundschule Friedrich-Rückert-Schule.  
 
 

II. Begründung 
 
1. Ergebnis/Wirkungen 

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?) 
Junge Menschen werden in ihrer Persönlichkeitsentwicklung unterstützt und gefördert. Auch 
bei schwierigen sozialen und familiären Verhältnissen werden die Chancen junger Menschen 
auf eine eigenverantwortliche und sozialverträgliche Lebensgestaltung verbessert.  
Im Herbst 2013 soll an der Friedrich-Rückert-Schule Jugendsozialarbeit an Grundschulen star-
ten.  
 
 

2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen 
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?) 
Installierung einer Vollzeitstelle „Jugendsozialarbeit an Schulen“ für die Friedrich-Rückert-
Grundschule. 
Das Bayerische Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen hat das 
Programm zur Förderung von Jugendsozialarbeit an Schulen erweitert und die Förderung von 
Jugendsozialarbeit an Grundschulen aufgenommen. Die Förderrichtlinien wurden modifiziert, 
sind aber in ihren Grundzügen unverändert. Jugendsozialarbeit an Schulen richtet sich an jun-
ge Menschen, die durch ihr Verhalten, insbesondere durch erhebliche erzieherische, psycho-
soziale und familiäre Probleme, Schulverweigerung, erhöhte Aggressivität und Gewaltbereit-
schaft auffallen und deren soziale und schulische, damit auch berufliche Integration, erschwert 
ist. Der Migrationshintergrund der Schülerinnen und Schüler muss bei Grundschulen mehr als 
20% betragen. Die Friedrich-Rückert-Schule erfüllt mit ca. 45% diese Hürde. Auch die anderen 
Förderkriterien werden nach Bewertung der Verwaltung erfüllt. 
 

3. Prozesse und Strukturen 
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?) 
Bei der Regierung von Mittelfranken wird die staatliche Förderung für die Jugendsozialarbeit an 
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der Friedrich-Rückert-Schule im Wege des vorzeitigen Maßnahmebeginns beantragt. Das 
Land beteiligt sich, sollte die Maßnahme bewilligt werden, ab 2014 anteilsmäßig, mit jährlich 
16.350,00 € an den Kosten. 2013 erfolgt die Finanzierung ganz oder teilweise aus Mitteln des 
Bildungs- und Teilhabepakets. 
Sollten die Förderung für die Friedrich-Rückert-Schule positiv beschieden werden, kann im 
Rahmen der Budgetierungsregeln die Stelle für maximal ein 1/2 Jahr außerhalb des Stellen-
plans besetzt werden. Im Rahmen der Haushaltsberatungen für den Haushalt 2014 ist die Stel-
le anzumelden.  
 
 

4. Ressourcen  
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?) 
Investitionskosten: € bei IPNr.:  
Sachkosten: € 5.000,00 bei Sachkonto:  
Personalkosten (brutto): € 67.000,00 bei Sachkonto: 
Folgekosten € bei Sachkonto: 
Korrespondierende Einnahmen € 16.350,00 bei Sachkonto: 
Weitere Ressourcen  
 
Haushaltsmittel sind für 2013 vorhanden. 

   werden nicht benötigt 
  sind vorhanden auf IvP-Nr.       

  bzw. im Budget auf Kst/KTr/Sk         
         sind nicht vorhanden 

 
 
 
 
Anlagen: Die Bedarfsanalyse der Jugendhilfeplanung 
 
 
 

III. Abstimmung 
siehe Anlage 
 

IV. Beschlusskontrolle 
V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift 
VI. Zum Vorgang 
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IV/51/JHP/KS025 T. 2845 Erlangen, 30. April 2013 
Dokument2  

Stellungnahme der Jugendhilfeplanung zum Bedarf von Jugendsozial-
arbeit an Schulen. Hier: Friedrich-Rückert-Schule 

Die Friedrich-Rückert-Schule wird im Schuljahr 2012/13 von 260 Schülerinnen und Schülern in 12 
Klassen besucht, in den kommenden Jahren ist von einem leichten Rückgang der Schülerzahlen 
auszugehen. Hinzu kommen 12 Kinder einer Außenklasse des Förderzentrums, die als vierte 
Klasse der ersten Jahrgangsstufe geführt und integriert wird. Der Sprengel umfasst im Stadtin-
nenbereich ein Wohnumfeld von Einfamilienhäusern bis hin zu Mehrgeschosswohnungen der 
unterdurchschnittlichen Mietkategorie. In den kommenden Jahren ist von einem leichten Anstieg 
der Schülerzahlen auszugehen. 

Die nachmittägliche Betreuungssituation im Sprengel ist unbefriedigend.  Es gibt zwar eine mitt-
lerweile viergruppige Mittagsbetreuung an der Schule mit warmen Essen, die aber regelmäßig 
nicht alle Anfragen berücksichtigen kann. Zudem ist sie kostenpflichtig und nur zu Schulzeiten 
geöffnet. Der  nahegelegene Hort ist ebenfalls jährlich ausgebucht. Einige Kinder pendeln mit dem 
Bus zu Betreuungseinrichtungen in andere Stadtteile. Es gibt keine Lernstube in der Nähe. 

Bei ca. 22% der Familien handelt es sich um Alleinerziehendenhaushalte (Durchschnitt Erlangen: 
ca. 20%). Der Anteil an Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund liegt mit etwas über 
45% im Durchschnitt der Erlanger Grundschulen (ca. 47%). Aufgrund des aktuell zu beobachten-
den Zuzuges von Familien mit grundschulpflichtigen Kindern aus dem Ausland, ist davon auszu-
gehen, dass der Anteil weiter steigen wird. Ein Teil der Kinder weist trotz der Deutsch-Vorkurse 
erhebliche Defizite in Sprachkenntnis und Sprachfertigkeit auf. Zu nennen sind hier vor allem Kin-
der, die „zwischen den Kulturen stehen“ und weder in der einen, noch in der anderen Sprache 
zuhause sind. Insbesondere bei Kindern, deren Eltern aus einem fernöstlichen Kulturkreis stam-
men, können notwendige Fördermaßnahmen erst sehr spät eingeleitet werden, da ein besonderer 
Förderbedarf oft als schambehafteter Makel angesehen und verschwiegen wird. 

Insbesondere bei Familien, die einen Migrationshintergrund aufweisen berichtet die Schulleitung 
von einem erhöhten Erwartungsdruck der Eltern. Bei eher bildungsfernen Familien bestehe oft 
wenig Einsicht in die Notwendigkeit der Förderung der Kinder durch das Elternhaus – defizitäre 
Entwicklungen werden alleine in der Verantwortung der Schule gesehen, notwendige Gegenmaß-
nahmen werden nicht ergriffen. Bei bildungsnahen Familien, in deren Haushalten oft mehrere 
Sprachen gesprochen werden, führe der oft übersteigerte Erwartungsdruck zu Verhaltensauffäl-
ligkeiten bei den Kindern. Der auf die Lehrerschaft ausgeübte Druck führt zu Vertrauenseinbußen, 
die letztlich nicht zum Wohle des Kindes sind.  

Der Sprengel weist einen hohen Anteil an Patchworkfamilien auf. Teilweise leiden die Kinder hier 
unter besonderem Stress, unter fehlender organisatorischer Unterstützung und weisen mehr  
Fehlzeiten auf.  

Die Rückertschule wird auch von Kindern aus dem Frauenhaus besucht. Dies stellt in mehrfacher 
Hinsicht eine besondere Herausforderung dar. Nicht nur, dass sich durch jeden Neuzugang oder 
Wechsel das Klassengefüge umstrukturiert und Unruhe hervorruft, ist zu beachten. Vielmehr liegt 
die besondere Schwierigkeit in den problematischen Lebenssituationen dieser Kinder, die zu den 
unterschiedlichsten Folgen, Verhaltensweisen und Lernbeeinträchtigungen führen. Somit ist nicht 
nur der schulische Wechsel, sondern auch die besondere Stress-Situation dieser Kinder zu be-
rücksichtigen. 

  

Innerschulische Besonderheiten & Auffälligkeiten 

Von Seiten der Schulleitung werden eine Reihe von Tendenzen und Entwicklungen benannt, die 
die pädagogische Arbeit an der Rückertschule zunehmend erschweren. Zu nennen sind hier etwa: 
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• Es ist eine Zunahme an bildungsfernen Eltern zu beobachten und an Eltern mit schwachen 
Deutschkenntnissen (2. Generation), für die eine Zusammenarbeit mit der Schule eine ho-
he Hürde ist 

• Eine zunehmende Anzahl von  Eltern mit Zeitmangel durch Arbeitsüberlastung und 
schwierig zu organisierenden Familiensituationen 

• Eine zunehmende Anzahl von Kindern, die eine ADHS-Problematik aufweisen, die gleich-
zeitig mit einer Legasthenie, einer Matheschwäche oder/und weiteren Teilleistungsstörun-
gen zu kämpfen haben 

• Eine zunehmende Anzahl von Kindern mit starken Verhaltensauffälligkeiten, die in einer 
Gruppe nicht beschulbar sind oder/und die Schule verweigern 

• Eine zunehmende Anzahl von Kinder mit überforderten Eltern (Gewalt, Alkohol- u. Tablet-
tenprobleme, seelische Erkrankung, Trennung, soziales Fehlverhalten, Arbeitslosigkeit 
etc.), 

 

Nach Ansicht der Jugendhilfeplanung ist die Einrichtung eines Angebotes der Jugendsozialarbeit 
an Schulen in der Mönau-Grundschule geeignet zu einer erfolgreichen Bearbeitung der dargestell-
ten Problemlagen sowie zu einer konstruktiven Verbesserung der Situation beizutragen.  

Die Einrichtung eines entsprechenden Angebotes ist dem Bedarf vor Ort angemessen und ist aus 
diesem Grund aus planerischer Sicht zu befürworten. 

 

I. Abt. 511, Hr. Schüpferling z.W. 

II. 51/JHP in Kopie z.d.A. 

 

 
 

i.A. Käs 
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Mitteilung zur Kenntnis 
 
Geschäftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer: 
I/40/HS008  40/181/2013 
 
Anmeldezahlen zum Schuljahr 2013/2014 an den Erlanger Grundschulen;  
Anfrage von Herrn Stadtrat Höppel in der Sitzung des Schulausschusses am 
02.05.2013, (Nr. 2.) 
Beratungsfolge Termin N/Ö Vorlagenart Abstimmung 
 
Schulausschuss 12.06.2013 Ö Kenntnisnahme  
Jugendhilfeausschuss 12.06.2013 Ö Kenntnisnahme  
 
 
Beteiligte Dienststellen 
Staatliches Schulamt 
 
 
 

I. Kenntnisnahme 
Der Bericht der Verwaltung dient zur Kenntnis.  
 
 

II. Sachbericht 
 
Das Staatliche Schulamt gibt nachfolgend die Übersicht über die Verteilung der Schulanfänger an 
den einzelnen Schulen in der Stadt Erlangen mit Angabe der Schülerzahl, die von den Schulan-
fängern die Ganztagesklassen besuchen, zur Kenntnis.  
 
Ganztagesklassen sind an folgenden Grundschulen komplett von 1. bis 4. Klasse aufgebaut:  
•         Max-und-Justine-Elsner-Grundschule 
•         Hermann-Hedenus-Grundschule 
•         Pestalozzi-Grundschule 
•         Grundschule Büchenbach-Nord, Mönau 
 
Ganztagesklassen sind an folgenden Grundschulen im Aufbau:  
•         Grundschule Tennenlohe, Ganztagesklassen in 1. und 2. Klasse 
•         Grundschule Adalbert-Stifter-Schule, Ganztagesklassen in 1. und 2. Klasse  
 
Insgesamt ist jedoch auch festzustellen, dass die Plätze in den Ganztagesklassen nicht so von den 
Eltern gewünscht werden, wie dies zunächst der Fall zu sein schien. Für die Klassenbildung der 
Pestalozzi-Grundschule und der Elsner-Grundschule bedeutet dies für das kommende Schuljahr 
ein großes Problem, wenn nicht noch Gastschulanträge die Situation relativieren.  
 
 
Anlagen:  Übersicht der Schulanfänger der Erlanger Schulen im Zusammenhang mit  
                 Ganztagesklassen (GTK) 
                       Anfrage von Herrn Stadtrat Höppel in der Sitzung des Schulausschusses 
                       am 02.05.2013, (Nr. 2.)  
 
 

III. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift 
IV. Zum Vorgang 
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Übersicht der Schulanfänger der Erlanger Schulen im Zusammenhang mit Ganztagesklassen (GTK)

davon
Schule Schulanfänger Schüler in GTK in 

Schülerzahl Ganztageskl. Jahrggst.
GS Adalbert-Stifter-Schule Sieglitzhofer Str. 6 GS 113 21 1; 2;
GS Büchenbach Dorfstr. 21 GS 38
GS Bruck 'Elsner Schule' Sandbergstr. 1-5 GS 48 17 1; 2; 3; 4;
GS Brucker Lache Zeißstr. 51 GS 42
GS Eltersdorf Tucherstr. 16 GS 29  
GS Frauenaurach Keplerstr. 1 GS 44
GS Friedrich-Rückert-Schule Ohmplatz 2 GS 68
GS Dechsendorf Campingstr. 32 GS 28
GS H.-Hedenusschule Schallershofer Str. 20 GS 66 22 1; 2; 3; 4;
GS Loschgeschule Loschgestr. 1 GS 73
GS M.-Poeschke-Schule Liegnitzer Str. 22 GS 62
GS Pestalozzischule Pestalozzistr. 1 GS 50 15 1; 2; 3; 4;
GS Tennenlohe Enggleis 6 GS 45 21 1; 2;
GS ER, Mönauschule Steigerwaldallee 19 GS 37 17 1; 2; 3; 4;
GS H.-Kirchner-Schule Domprobststr. 6 GS 58

Summe: 801 113
Schulanfänger in GTK 1. Kl. 

Ö
  7

20/68



Protokollvermerk 

I/40/HS008-T. 2897 
 

Erlangen, 02.05.2013

  

Anfragen 
 

I. Protokollvermerk aus der 3. Sitzung des Schulausschusses 
Tagesordnungspunkt 12 - öffentlich - 
 
 
Anfragen in öffentlicher Sitzung:  
 

1. Frau Stadträtin Brandenstein-Massanneck bittet darum, sich mit den Städten Fürth und 
Stadeln in Verbindung zu setzen und zu prüfen, ob die Schulen in Bruck und Eltersdorf für 
den Schwimmunterricht die Schwimmhallen der Stadt Fürth oder Stadeln in Anspruch 
nehmen dürfen.  
 
Frau Mahns berichtet von einem Gespräch mit der Regierung und dem Vorschlag, die 
Hannah-Stockbauer-Halle zu unterteilen. Die Umsetzung soll unter Berücksichtigung der 
Lehrpläne bzw. dem entsprechenden Bedarf geprüft werden. Die Anregung von Frau 
Stadträtin Brandenstein-Massanneck wird mit aufgenommen.  
 
Frau Stadträtin Traub-Eichhorn spricht ebenfalls die Thematik an und bittet darum, das 
Verhältnis zwischen den angemeldeten Schwimmstunden und der tatsächlichen Benut-
zung zu überprüfen.  
 
Die Vorsitzende, Frau Aßmus weist auf die Zusammenarbeit mit dem Sportamt und den 
ESTW hin.  
 

2. Herr Stadtrat Höppel fragt an, ob es möglich sei, eine Übersicht der Anmeldezahlen hin-
sichtlich der Schulanmeldung der Grundschüler und die Nachfrage nach Ganztagsplätzen 
nach Schulen separat aufgeführt zu erhalten. Es soll die Nachfrage und die Anzahl der zur 
Verfügung stehenden Plätze dargestellt werden.  
 
Der Leiter des Staatlichen Schulamtes, Herr Dr. Schmolke sagt die Übersicht für den ge-
meinsamen Schulausschuss/Jugendhilfeausschuss am 12.06.2013 zu.  
 

3. Frau Stadträtin Pfister bittet um einen Bericht über die iPad-Klassen  an der Realschule 
am Europakanal.  
 
Die Verwaltung sagt hierfür eine Sitzung des Schulausschusses am 11.07.2013 vor Ort zu. 
 

4. Frau Stadträtin Pfister spricht die personelle Situation in Bezug auf die Mittagsbetreuung 
an der Eichendorff-Mittelschule an.  
 

5. Frau Dr. Herzberger-Fofana bittet um Informationen darüber, wie viele Schüler ab der 7. 
Klasse in den Schulen das angebotene Essen in Anspruch nehmen.  
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II. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift. 
III. Kopie an Amt 52, ESTW (Nr. 1) zur Kenntnis.  
IV. Kopie an Staatliches Schulamt, Herrn Dr. Schmolke (Nr. 2) zur Kenntnis und zum Weiteren.  
V. Kopie an Realschule am Europakanal (Nr. 3) hinsichtlich der Sitzung des Schulausschusses 

am 11.07.2013 zur Kenntnis und zum Weiteren.  
VI. Kopie an 40-1 (Nr. 1, Nr. 5) zur Kenntnis und zum Weiteren.  
VII. Referat I/40 (Nr. 4) zum Weiteren. 
VIII. Amt 40 WV für SchulA/JHA 12.06.2013 (Nr. 2); SchulA 11.07.2013 (Nr. 3) 

 
 
 Vorsitzende: 
 
 
 gez. 
 ………………………… 
 Bürgermeisterin 
 Aßmus 
 
 
 
  Schriftführerin: 
 
 
  gez. 
  …………………………… 
  Haag 
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Beschlussvorlage 
 
Geschäftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer: 
V/50/VO001 T. 2249 Herr Otto Vierheilig 50/121/2013 
 
Übernahme von Gebühren bei Bedürftigkeit für die Mittagsbetreuung „Schülernest„ 
an der Pestalozzischule 
Beratungsfolge Termin Ö/N Vorlagenart Abstimmung 
 
Sozialbeirat 05.06.2013 Ö Gutachten  
Sozial- und Gesundheitsausschuss 05.06.2013 Ö Gutachten  
Jugendhilfeausschuss 12.06.2013 Ö Gutachten  
Schulausschuss 12.06.2013 Ö Beschluss  
 
 
Beteiligte Dienststellen 
 
 

I. Antrag 
 
Der von der Verwaltung vorgeschlagene Lösungsweg zum Ausgleich fehlender Elternbeiträge bei 
der Mittagsbetreuung „Schülernest“ an der Pestalozzischule wird gebilligt.  
 
 

II. Begründung 
 
Frau Stadträtin Pfister bat in der Stadtratssitzung am 13.12.2012 um einen Bericht im Schulaus-
schuss, wie die Übernahme von Gebühren bei Bedürftigkeit für die Mittagsbetreuung „Schülernest“ 
an der Pestalozzischule durch die Stadt Erlangen gelöst werden kann. 
Träger der staatlich bezuschussten Mittagsbetreuung „Schülernest“ an der Pestalozzischule ist die 
Erlösergemeinde. Im Rahmen dieser Mittagsbetreuung werden für insgesamt 13 bedürftige Kinder 
aus Familien im Bezug von Transferleistungen die Kosten für das Mittagsessen von der Bildungs- 
und Teilhabestelle des Sozialamtes finanziert. Darüber hinaus fallen jedoch für die Mittagsbetreu-
ung (neben dem Mittagessen) noch weitere Betreuungskosten in Höhe von 50,00 € pro Kind und 
Monat an, die bei fünf dieser 13 Kinder von den Eltern nicht bestritten werden können. Eine Lö-
sung für dieses, als „Gesetzeslücke“ bezeichnete Problem konnte bisher noch nicht gefunden wer-
den (siehe EN-Bericht vom 17.01.2013, „Bleibt Mittagsbetreuung Armen verwehrt?“). 

- Aus der Sicht des Jugendamtes ist ein Gebührenerlass in § 90 SGB VIII abschließen gere-
gelt. Eine Gebührenübernahme durch das Jugendamt ist danach nur für Maßnahmen der 
Jugendhilfe möglich – die schulische Mittagsbetreuung stellt jedoch keine Jugendhilfemaß-
nahme dar. 

- Eine gesetzliche Gebührenübernahme durch das Sozialamt wäre nur im Rahmen des Bil-
dungs- und Teilhabepakets möglich. Danach können für die Kinder aus Familien von 
Transferleistungsempfängern die Kosten für das Mittagessen in Schulen oder die Kosten 
für Nachhilfe übernommen werden. Eine Kostenübernahme für eine schulische Mittags-
betreuung ist im Bildungs- und Teilhabepaket jedoch nicht vorgesehen. 

- Im schulischen Bereich findet eine staatliche Bezuschussung von Angeboten der Mittags-
betreuung im Rahmen der Bekanntmachung des bayerischen Kultusministeriums vom 
07.05.2012 statt. Danach erhält der Träger der Mittagsbetreuung – unabhängig von der 
Bedürftigkeit der teilnehmenden Kinder – einen bestimmten finanziellen Zuschuss pro 
Betreuungsgruppe und Schuljahr. Darüber hinaus anfallende Kosten müssen vom Träger 
der Mittagsbetreuung aufgebracht werden – sie werden im Regelfall durch Elternbeiträge 
finanziert. Eine Kostenübernahme dieser Elternbeiträge für bedürftige Kinder ist nicht vor-
gesehen. 
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Im Ergebnis bleibt also festzuhalten, dass in den maßgeblichen Bestimmungen eine Kostenüber-
nahme dieser Mittagsbetreuungskosten weder durch das Jugendamt, noch durch das Sozialamt, 
noch durch das Schulamt vorgesehen ist. In der Vergangenheit hat in den genannten fünf Fällen 
der Kinderfond der Bürgerstiftung ausgeholfen. Eine dauerhafte Kostenübernahme durch die Bür-
gerstiftung wird von den Beteiligten jedoch nur ungern akzeptiert, da die Übernahme einer dauer-
haften Kostenübernahmepflicht in bestimmten, regelmäßig wiederkehrenden Fällen von der Bür-
gerstiftung als zu einengend und nicht zielführend angesehen wird. Es wird vielmehr die Meinung 
vertreten, dass ein Weg für eine Kostenübernahme durch die öffentliche Hand gefunden werden 
müsse da es sich nicht um singuläre Einzelfälle, sondern um regelmäßig wiederkehrende Bedarfs-
situationen handelt.  
 
Lösungsvorschlag: 
Nach Auffassung aller drei beteiligter Ämter ist eine Kostenübernahme durch eines der drei Ämter 
nach den geltenden Vorschriften nicht vorgesehen – die Übernahme von Elternbeiträgen für eine 
schulische Mittagsbetreuung ist weder nach Jugendhilferecht, noch nach Sozialrecht, noch nach 
Schulrecht vorgesehen. Soweit eine Belastung der Bürgerstiftung vermieden und trotzdem eine 
Kostenübernahme für die Elternbeiträge bewerkstelligt werden soll, so bleibt lediglich die Möglich-
keit diese Kosten im Rahmen einer freiwilligen städtischen Leistung zu übernehmen. 
Um eine praktikable, gleichzeitig aber auch „bürokratie-arme“ Lösung zu finden, wird auf Vorschlag 
des Schulverwaltungsamtes folgender Lösungsweg empfohlen: 
Die Mittagsbetreuung in der Pestalozzischule wird aus drei Quellen finanziert (staatliche Zuschüs-
se, städtische Zuschüsse, Elternbeiträge), wobei zum Schuljahresende für die Regierung ein Ver-
wendungsnachweis zu erstellen ist. Sollte sich auf der Basis dieses Verwendungsnachweises am 
Schuljahresende ein Defizit ergeben (z.B. wie hier wegen teilweise fehlender Elternbeiträge) kann 
bei der Stadt ein zusätzlicher Zuschuss zum Ausgleich dieses Defizits beantragt werden. Das 
Schulverwaltungsamt wird sich bemühen, diesen Betrag aus dem Amtsbudget zu finanzieren. Dies 
erspart einen größeren Verwaltungsaufwand aller Beteiligten (individuelle Antragstellungen der 
Eltern, Einkommensüberprüfungen usw.).  
Diese Regelung sollte bereits für das laufende Schuljahr gelten. Erste Erfahrungen mit dieser Lö-
sung könnten dann zum Jahresende ausgewertet werden.  
 
 
Anlagen: Protokollvermerk aus der 1. Sitzung des Schulausschusses  
 
 

III. Abstimmung 
siehe Anlage 
 

IV. Beschlusskontrolle 
V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift 
VI. Zum Vorgang 
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Protokollvermerk 

I/40/HS008-T. 2897 
 

Erlangen, 10.01.2013

  

Übernahme von Gebühren bei Bedürftigkeit für die Mittagsbetreuung "Schülernest" 
an der Pestalozzischule  
Anfrage von Frau Stadträtin Pfister in der Stadtratssitzung am 13.12.2012 
 

I. Protokollvermerk aus der 1. Sitzung des Schulausschusses - Haushalt 
Tagesordnungspunkt 1.4 - öffentlich - 
 
Protokollvermerk: 
 
Frau Stadträtin Pfister bat in der Stadtratssitzung am 13.12.2012 um einen Bericht im Schulaus-
schuss, wie die Übernahme von Gebühren bei Bedürftigkeit für die Mittagsbetreuung „Schüler-
nest“ an der Pestalozzischule durch die Stadt Erlangen gelöst werden kann.  
Frau Dittrich von der Mittagsbetreuung „Schülernest“ an der Pestalozzischule schildert, dass für 
insgesamt 13 Kinder die Kosten für das Mittagessen durch „Bildung und Teilhabe“ finanziert wer-
den.  
Von diesen 13 Kindern sind vier Kinder betroffen, bei denen sich die Eltern die Gebühren in Höhe 
von 50,- €/mtl. nicht leisten können. Es handelt sich hierbei um Leistungsempfänger nach SGB.  
Frau Stadträtin Pfister bittet die Verwaltung (Referate I, IV und V), ein Konzept zu erstellen, um im 
Hinblick auf die Finanzierungslücke eine Lösung zu finden.  
Das Konzept soll dann in den nächsten Sitzungen des zuständigen Fachausschusses vorgestellt 
werden.  
Die Vorsitzende erwähnt, dass die Bürgerstiftung (Frau Hirschfelder) die Anträge der Familien in 
Bezug auf die vier Kinder prüft und eine Finanzierung aus Stiftungsmitteln in Aussicht gestellt 
wird.  

II. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift. 
III. Kopie an Referat IV/51 und Referat V/50 mit der Bitte um Stellungnahme. 
IV. Referat I/40 zum Vorgang. 

 
 Vorsitzende: 
 
 gez. 
 ………………………… 
 Bürgermeisterin 
 Aßmus 
 
  Schriftführerin: 
 
  gez. 
  …………………………… 
  Haag 
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Mitteilung zur Kenntnis 
 
Geschäftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer: 
IV/512/VC002 T. 1785 Stadtjugendamt 512/094/2013 
 
Nichtverwirklichung der 10 Krippenplätze in der Georg-Zahn-Tagesstätte, 
Anderlohrstr. 31 
Beratungsfolge Termin N/Ö Vorlagenart Abstimmung 
 
Jugendhilfeausschuss 12.06.2013 Ö Kenntnisnahme  
 
 
Beteiligte Dienststellen 
 
 
 

I. Kenntnisnahme 
Der Bericht der Verwaltung dient zur Kenntnis.  
 
 

II. Sachbericht 
 
Die Lebenshilfe Erlangen e.V. sollte bei Plänen, in der Georg-Zahn-Tagesstätte durch Umbau von 
Räumen eine integrative Krippengruppe für 10 Kinder einzurichten, unterstützt werden. 
Im Stadtrat vom 08.12.2011 wurde die Bedarfsnotwendigkeit festgestellt und eine Bezuschussung 
zu den laufenden Betriebkosten und zu den Investitionskosten nach dem Investitionsprogramm 
„Kindertagesbetreuung 2008-2013“ beschlossen (512/056/2011).  
Dem Träger wurden entsprechende Investitionskostenzuschüsse bewilligt. 
 
Wie sich im weiteren Vorgehen herausstellte, wäre von der Lebenshilfe aufgrund der Umnutzung 
der Räume der Förderschule unter bestimmten Voraussetzungen ein nicht geringer Wertausgleich 
gemäß Art. 34 Satz 7 BaySchFG an die Regierung von Mittelfranken zu leisten. Dies birgt für den 
Träger ein erhebliches Risiko, sodass dieser von der Realisierung des Projektes gänzlich absieht. 
 
Der Bewilligungsbescheid war entsprechend  zu widerrufen. 
 
Die 10 Krippenplätze im Krippenplanungsbezirk D – Zentrum & Nordost werden daher nicht reali-
siert werden können. Trotz des Wegfalles der  ursprünglich vorgesehenen Plätze wird gesamtstäd-
tisch kein Platzmangel entstehen. Die wegfallenden Plätze können durch neu hinzugetretene, bzw. 
nachrückende Ausbauprojekte mehr als kompensiert werden. 
 
 
 
Anlagen:  
 
 

III. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift 
IV. Zum Vorgang 
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Mitteilung zur Kenntnis 
 
Geschäftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer: 
IV/51/OIA-Tel.1795 Stadtjugendamt 51/113/2013 
 
Turnusmäßige Evaluation Treffpunkt Röthelheimpark 
Beratungsfolge Termin N/Ö Vorlagenart Abstimmung 
 
Jugendhilfeausschuss 12.06.2013 Ö Kenntnisnahme  
Kultur- und Freizeitausschuss 03.07.2013 Ö Kenntnisnahme  
 
 
Beteiligte Dienststellen 
413 
 
 
 

I. Kenntnisnahme 
Der Bericht der Verwaltung dient zur Kenntnis.  
 
 

II. Sachbericht 
Die Stadt Erlangen hat im Stadtteil Röthelheimpark ein Stadtteilhaus gebaut und es 2010 als 
„Treffpunkt Röthelheimpark“ an den Träger Stadtjugendring /Ev.-Luth. Kirchgemeinde St. Matthäus 
zum Betrieb übergeben. 
Neben einem Mietvertrag wurde (gemäß § 79 SGB VIII) ein Leistungsvertrag zwischen Stadt  
Erlangen und dem Träger geschlossen, der das Angebot von Offener Kinderarbeit, von Offener 
Jugendarbeit, von soziokultureller Stadtteilarbeit sowie Ehrenamtsarbeit für dieses Haus zum  
Gegenstand hat. 
 
Dieser Vertrag sieht eine regelmäßige und gemeinsame Evaluation zwischen Träger und Stadt 
vor. Die von Stadtseite beteiligten Ämter/Abteilungen 51 /413 arbeiten hier Hand in Hand und füh-
ren das Evaluationsgespräch mit dem Träger gemeinsam. 
Im Jahr 2011 wurde gemeinsam mit dem Träger ein Evaluationsverfahren entwickelt, das auf einer 
Datenerfassung (Besucherzahlen, Zielerreichung etc.) basiert und als Grundlage für ein gemein-
sames Evaluationsgespräch dient. 
 
Ziele des Hauses im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit sind: 
• Förderung und Anregung der Teilhabe von Kindern und Jugendlichen bei der aktiven  

Gestaltung ihrer wohnortnahen Lebenswelt 
• Bereitstellung von wohnortnahen Treff- und Aufenthaltsmöglichkeiten für Kinder und  

Jugendliche 
• Förderung von Selbst- und Sozialkompetenz von Kindern und Jugendlichen 
• Bereitstellung eines niedrigschwelligen, an den Lebenssituationen und Lebenslagen  

der Besucher orientierten Beratungsangebotes und bei Bedarf Vermittlung an 
• kooperierende Stellen für weitergehende Hilfen 
• Unterstützung und bedürfnisorientierte Förderung eigenständiger jugendkultureller  

Entfaltung 
• Bereitstellung bedürfnisorientierter, außerschulischer Bildungsangebote 
• Förderung des Ehrenamtlichen Engagements 
• Bearbeitung von Themen und Konflikten der Jugendlichen des Stadtteils, auch vor Ort  

innerhalb des Stadtteiles 
 
Ziele des Hauses im Rahmen der soziokulturellen Stadtteilarbeit sind:
• Förderung der sozialen, kulturellen und politischen Teilhabe 
• Vernetzung im Stadtteil 
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• Schaffung von Strukturen zur Förderung von Selbsthilfe, Selbstorganisation und  
ehrenamtlichem Engagement 

• Partizipation und Mitbestimmung im Stadtteilhaus 
• Förderung des Zusammenlebens von Menschen unterschiedlicher kultureller und  

sozialer Herkunft 
• Kulturelle Belebung des Stadtteils 
• Bereitstellung niedrigschwelliger und kostengünstiger kultureller und sozialer Angebote,  

gerade auch für bildungsferne Schichten und für alle Altersgruppen  
• Bereitstellung von Räumen für soziokulturelle Zwecke. 
 
Ergebnis der gemeinsamen Evaluation: 
Der Treffpunkt Röthelheimpark hat sich als wichtige Stadtteil-Einrichtung etabliert.  
Das Haus wird sehr gut angenommen. Es ist gelungen, Bewohnerinnen und Bewohner aus beiden 
Stadtteilen „Housing area“ und „Neubaugebiet“ als Besucher des Hauses zu gewinnen. Der Anteil 
der Menschen aus der „Housing Area“ ist im Bereich der soziokulturellen Stadtteilarbeit dabei aber 
noch erheblich geringer. Das Ziel, auch diese verstärkt zu erreichen, bleibt bestehen. 
 
Die finanzielle und bedarfsgemäße Aufstockung des Personals der Kinder- und Jugendarbeit hat 
ermöglicht, der vergrößerten Besucherzahl gerade in der Kinderarbeit eine qualitativ angemessene 
Betreuung zu sichern. 
Ehrenamtliche Gruppen des Stadtteils finden wie gewünscht Raum.  
Abschließend kann festgehalten werden, dass alle abgestimmten Ziele des Hauses in unterschied-
lichem Grad erreicht werden.   
Aufgrund der guten Erfahrung in der Kooperation mit den Trägern und dem gewählten Verfahren 
bietet der hier genannte Leistungsvertrag die Möglichkeit, als Modellverfahren für weitere Leis-
tungsvereinbarungen dieser Art zu dienen.  
 
 
Anlagen:  
 
 

III. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift 
IV. Zum Vorgang 
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Mitteilung zur Kenntnis 
 
Geschäftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer: 
IV/512/KK002 T. 2729 Stadtjugendamt 512/096/2013 
 
Neuregelungen des BayKiBiG zum 01.01.2013 - Schwerpunkte 
Beratungsfolge Termin N/Ö Vorlagenart Abstimmung 
 
Jugendhilfeausschuss 12.06.2013 Ö Kenntnisnahme  
 
 
Beteiligte Dienststellen 
 
 
 

I. Kenntnisnahme 
Der Bericht der Verwaltung dient zur Kenntnis.  
 
 

II. Sachbericht 
 
Zum 01.01.2013 ist das Änderungsgesetz zum BayKiBiG – vorbehaltlich einzelner Übergangs-
regelungen – in Kraft getreten.  
Eingeführt wurde das BayKiBiG in 2005 und löste das Bayerische Kindergartengesetz ab. Kern-
punkte des neuen Gesetzes waren die kindbezogene Förderung und die qualitative Weiterentwick-
lung der pädagogischen Arbeit mit Kindern von der Krippe bis zum Hort. Diese wird durch die  
Anforderungen an das Personal, den Anstellungsschlüssel und die verbindliche Einhaltung des 
Bildungs- und Erziehungsplanes definiert. Neben der kindbezogenen Förderung durch Kommunen 
und Staat regelt das BayKiBiG auch in Eckpunkten die Investitionskostenförderung bei Kinderta-
geseinrichtungen. 
Viele Verfahrensfragen wurden seitdem durch Newsletter geregelt und Gerichtsurteile weiter ent-
wickelt. Diese flossen nun direkt in das Gesetz ein. Weiter wurden die Rahmenbedingungen nach 
den Erfahrungen aus der Praxis modifiziert, um die Qualität der Kindertagesbetreuung weiter zu 
verbessern. Auch auf aktuelle Entwicklungen, wie die steigenden Belegzahlen (U3, Migration usw.) 
in den Einrichtungen oder die UN-Behindertenrechtskonvention bzw. Kinderschutzgesetz wurde 
reagiert. 
Sämtliche geplante Änderungen aufzuführen, wäre zu umfassend, daher werden im Folgenden die 
vom Bayerischen Staatministerium genannten Schwerpunkte der Gesetzesnovellierung vorgestellt: 
 
 
1. Entlastung der Familien durch Einführung eines Zuschusses zum Elternbeitrag:  

 
Der Freistaat Bayern zahlt seit dem 1. September 2012 einen Beitragszuschuss in Höhe von  
50,-- € pro Monat für Kinder im letzten Kindergartenjahr. Mit Wirkung ab 01.01.2013 wird dieser 
Zuschuss auch für sog. „Kann-Kinder“ ab dem Monat gewährt, in dem die Eltern bei der zuständi-
gen Schule Antrag auf vorzeitige Einschulung stellen. Kann-Kinder sind Kinder, die das 6. Lebens-
jahr nach dem 30. September vollenden.  
Der Beitragszuschuss wird zusätzlich zur kindbezogenen Förderung an die Stadt Erlangen  
ausgezahlt, die diesen an die Einrichtung weiterleitet. 
Ab dem Kindergartenjahr 2013/14 wird dieser Zuschuss auf 100,-- € monatlich erhöht. Damit wird 
das letzte Kindergartenjahr für die Eltern in der Regel beitragsfrei.   
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2. Qualitative Impulse 
 
Verbesserung des Anstellungsschlüssel auf 1:11,0 durch ein Bonussystem:  
Durch Änderung des § 17 Abs. 1 Satz 1 AVBayKiBiG wurde der förderrelevante Mindestanstel-
lungsschlüssel bereits mit Wirkung ab dem 1. September 2012 von 1:11,5 auf 1:11,0 verbessert. 
Für die damit verbundene Qualitätsverbesserung zahlt der Freistaat Bayern einen Ausgleich  
(Qualitätsbonus).  
Alle Einrichtungen, die einen Anstellungsschlüssel  von 1:11,0 und besser vorweisen können,  
erhalten diesen Qualitätsbonus als Aufschlag zum Basiswert im Rahmen der Betriebskosten-
förderung.  
Um die Personalsituation an die aktuelle Rechtslage anpassen zu können, werden vom Freistaat 
großzügige Übergangsfristen (bis 31.08.2015) für den Fall gewährt, dass der Träger den neuen 
förderrelevanten Anstellungsschlüssel von 1:11,0 zum September 2012 nicht erreicht hatte, aber 
den Anstellungsschlüssel von 1:11,5 einhielt.    
Ob dies ausreichend ist, um dem akuten Fachkräftemangel zu begegnen, bleibt abzuwarten: 
Der Qualitätsbonus wird ausschließlich durch den Staat geleistet, den Kommunen entstehen da-
durch keine Mehrkosten. Allerdings wird das Abrechnungsverfahren damit aufwendiger. 
 
3. Optimierung des Verwaltungsverfahrens:  
Abschaffung der Gastkindregelung: 
Die bisherige Regelung, die zu einer Vielzahl von individuellen Verfahren geführt hat, tritt außer 
Kraft. Grundsätzlich obliegt der Aufenthaltsgemeinde die Betriebskostenförderung, unabhängig 
davon, wo die Betreuung des Kindes stattfindet. Hier wird das Wunsch- und Wahlrecht der Eltern 
gestärkt. Das Abrechnungsverfahren wird dadurch jedoch aufwendiger.  
 
Wegfall der Bedarfsanerkennung:  
Auch künftig tragen die Gemeinden die Planungsverantwortung, damit ausreichend Plätze zur  
Bildung, Erziehung und Betreuung in Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege  
rechtzeitig zur Verfügung stehen. Die Gesamtverantwortung für die Jugendhilfeplanung tragen die 
Träger der öffentlichen Jugendhilfe. 
Die Planungsschritte ergeben sich aus § 80 SGB VIII und betreffen Bestandsaufnahme, Ermittlung 
der Bedürfnisse und Feststellung des Bedarfs. Mit Änderung des Art. 7 entfällt der bisherige Pla-
nungsschritt Feststellung der Bedarfsanerkennung des Angebots eines bestimmten Trägers. Damit 
ist es nicht mehr erforderlich, die Feststellung der Bedarfsanerkennung kontinuierlich zu erneuern. 
Die Feststellung der Bedarfsnotwendigkeit ist daher künftig nur noch im Einzelfall für den Fall 
von Anträgen von Gemeinden gegenüber dem Freistaat auf Investitionskostenförderung 
nach Art. 27 Satz 3 notwendig. 
Für den Anspruch auf die kindbezogene Förderung (Betriebskostenförderung) ist künftig 
ausschließlich die Belegung eines Platzes in einer Kindertageseinrichtung oder in der Kinderta-
gespflege maßgeblich. Hierfür bedarf es nicht mehr der Feststellung der Bedarfsnotwendigkeit 
durch die Aufenthaltsgemeinde des Kindes. 
Durch den Wegfall der Überprüfung und Bescheiderfordernis bzgl. der Bedarfsnotwendigkeit  
jedes einzelnen Platzes wird der Verwaltungsaufwand reduziert. 
 
Aktualisierung des online-gestützten Abrechnungsverfahrens:  
Die für die Ermittlung der kindbezogenen Förderung relevanten Daten sind jeweils vom Träger 
vierteljährlich mit Hilfe des vom Freistaat kostenlos zur Verfügung gestellten Programms  
(KiBiG.web) an das zuständige Rechenzentrum zu melden mit dem Ziel einer besseren  
Planungssicherheit für alle Beteiligten: Einrichtungen, Kommunen und Staat.  
 
 
4. Neuregelung der Investitionskostenförderung 
 
Art. 27 BayKiBiG wurde an die übrigen Änderungen im BayKiBiG im Sinne der Deregulierung an-
gepasst.  
Die generelle Förderbeschränkung für Investitionsvorhaben an Kindertageseinrichtungen auf 2/3 
der zuweisungsfähigen Kosten ist entfallen. 
Entfallen ist auch die Vorgabe, wonach bei Kindertageseinrichtungen Dritter die Gemeinden, wel-
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che Plätze als bedarfsnotwendig bestimmt oder anerkannt haben, einen Baukostenzuschuss von 
zwei Dritteln der zuweisungsfähigen Kosten der Investitionsmaßnahme leisten müssen. Die Fest-
legung der Höhe der Finanzierungsverpflichtung der Kommune bzw. des Eigenanteils des Trägers 
bei Baukostenzuschüssen kann künftig vielmehr im Verhandlungswege erfolgen. Hierbei sind je-
doch insbesondere die Selbstbindung der Verwaltung und der Gleichbehandlungsgrundsatz zu 
berücksichtigen, sodass grundsätzlich weiterhin eine einheitliche Bezuschussung erfolgen wird 
.  
Der zwischen Kommune und Bauträger vereinbarte Baukostenzuschuss zu den zuweisungsfähi-
gen Kosten kann durch die Regierung von Mittelfranken nach den Richtlinien zum Finanzaus-
gleichsgesetz (FA-ZR) in Höhe von 35 v. H. gefördert werden.  
 
Nicht tangiert von dieser Neuregelung ist die Fortführung der Investitionskostenbezuschussung für 
neue Krippenplätze nach dem Sonderinvestitionsprogramm „Kinderbetreuungsfinanzierung“, wel-
ches für alle Bauvorhaben, die nach dem 1. Juli 2012 begonnen wurden, eine Verlängerung zu-
lässt. Demnach kann die höhere Investition aus diesem Programm auch dann abgegriffen werden, 
wenn die Investitionen bis 31. Dezember 2014 abgeschlossen werden (bislang: 31. Dezember 
2013). Voraussetzung hierfür ist für neue Projekte, dass entscheidungsreife Antragsunterlagen bis 
31. Dezember 2013 bei der Regierung von Mittelfranken zur Prüfung vorgelegt werden. 
 
 
5.    Teilhabe von Kindern mit Behinderung/Inklusion: 
 
Der Inklusionsansatz wird ausdrücklich im Gesetz normiert:  
Die Öffnung der Kindertageseinrichtungen für behinderte oder von Behinderung bedrohter Kinder 
wird fortgeführt, in dem die Bedürfnisse von Kindern mit Sonderbedarf in der örtlichen Bedarfspla-
nung berücksichtigt werden müssen. Zudem wird der pädagogische Ansatz zu „Diversity“ gefördert 
und dadurch Inklusion nicht nur auf Behinderung beschränkt.  
 
Modifizierung zur Gewährung des Gewichtungsfaktors 4,5:  
Die erhöhte Förderung nach BayKiBiG für behinderte oder von Behinderung bedrohte Kinder in 
Kindertageseinrichtungen ist mit Wirkung vom 1. September 2013 gekoppelt an den Abschluss 
einer Leistungsvereinbarung zwischen Träger und dem zuständigen Sozialhilfe- (Bezirk) bzw.  
Jugendhilfeträger und die tatsächliche Gewährung von Eingliederungshilfeleistungen. Dadurch 
stehen die Bezirke und auch die Stadt als zuständige Träger von Maßnahmen der Eingliederungs-
hilfe verstärkt in der Pflicht, bei der Leistung von Eingliederungsmaßnahmen auch deren Qualität 
zu steuern. 
Durch diese Modifizierungen wird das Zusammenspiel aus individueller zusätzlicher Förderung des 
Kindes und der Förderung der inklusiv arbeitenden Einrichtungen verbessert. Um die Planungssi-
cherheit für die Träger zu erhöhen, können diese bereits vor Erlass des Bescheides auf Eingliede-
rungshilfe die erhöhte Förderung mit Faktor 4,5 für Kinder mit Behinderung in Anspruch nehmen.   
Für seelisch behinderte bzw. von seelischer Behinderung bedrohte Schulkinder werden die erhöh-
ten Kosten von der Jugendhilfe übernommen. 
 
6.    Steigerung der Attraktivität von Tagespflege und Großtagespflege: 
 
Begrenzung der Pflegeverhältnisse 
Eine Tagespflegeperson darf im Rahmen der Pflegeerlaubnis nach § 43 SGB VIII zukünftig insge-
samt höchstens acht Pflegeverhältnisse – bei höchstens fünf gleichzeitig anwesenden Kindern - 
eingehen. 
 
Einführung eines differenzierten Qualifizierungszuschlags 
Damit soll die Entlohnung der Tagespflegepersonen zukünftig leistungsgerechter gestaltet werden 
können. Näheres dazu soll durch das Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und 
Frauen in der Ausführungsverordnung (Art. 30) geregelt werden. 
  
 
 
Teilhabe von Kindern mit besonderem Förderbedarf 
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Wenn es die individuelle Förderung der Kinder erforderlich macht, weniger Kinder aufzunehmen, 
soll in Zukunft (mit der Verabschiedung des Bildungsfinanzierungsgesetzes) ein finanzieller Aus-
gleich erfolgen. Bisher gilt der Gewichtungsfaktor 4,5 noch nicht in der Tagespflege (siehe dazu 
auch Ziffer 5). 
 
Regelung zu Elternbeiträgen für die Tagespflege 
Eine Ursache für die immer noch sehr zögerliche Inanspruchnahme von Tagespflege in Bayern 
liegt nach Einschätzung des Ministeriums in den deutlich höheren Betreuungskosten zulasten der 
Eltern. Daher wird die BayKiBiG-Förderung von einer Beschränkung der Elternbeiträge abhängig 
gemacht (max. die 1,5 fache Höhe des staatlichen Anteils der kindbezogenen Förderung), vgl. 
auch Beschlussvorlage Nr. 510/033/2013 im JHA vom 07.03.2013. 
 
Großtagespflege 
Schließen sich mehrere Tagespflegepersonen zusammen (Großtagespflege) und betreuen diese 
mehr als acht gleichzeitig anwesende Kinder, muss mindestens eine Tagespflegeperson eine pä-
dagogische Fachkraft sein. 
Wenn gleichzeitig mehr als zehn Kinder oder insgesamt mehr als 16 Kinder von mehreren Tages-
pflegepersonen in Zusammenarbeit betreut werden oder dauerhaft mehr als drei Tagespflegeper-
sonen in der Betreuung derselben Kinder eingesetzt werden sollen, findet § 45 SGB VIII Anwen-
dung (Betriebserlaubnis). Diese Regelung dient zum einen zur Abgrenzung von Großtagespflege-
stellen zur institutionellen Kinderbetreuung. Zum anderen soll dadurch der familienähnliche 
Betreuungscharakter der Tagespflege gewahrt werden, indem die Betreuung der Kinder durch 
feste Bezugspersonen gewährleistet ist und nicht durch einen ständigen Personalwechsel gestört 
wird. 
 
 
7.  Verbesserung der Bedingungen zur Zusammenarbeit von Schule und Jugendhilfe für die 
Bereitstellung von Ganztagsangeboten für Schulkinder 
 
Hoher Betreuungsbedarf und Kombinationsmöglichkeiten:  
Die Angebotsvielfalt und die Möglichkeit zur individuelleren Betreuung für Schulkinder soll verbes-
sert werden. Hierfür ist es zulässig, für die Feststellung von Mindestbesuchszeiten und Mindestbu-
chungszeit Zeiten in Kindertageseinrichtungen oder Tagespflege mit Zeiten in schulischen Einrich-
tungen zusammenzurechnen. Soweit es die Rahmenbedingungen nach BayKiBiG (Personal/ 
Raumkapazitäten) zulassen, können diese erleichterten Kombinationsmöglichkeiten dazu beitra-
gen, für Schulkinder das Ganztagesangebot, insbesondere in Rand- und Ferienzeiten, zu verbes-
sern.  
 
Sicherung eines bedarfsgerechten Bildungs- und Betreuungsangebotes für Schulkinder:  
Die Pflicht, die Planungen von Schule (Schulaufsicht) und Jugendhilfe miteinander abzustimmen, 
wird gesetzlich verankert. 
 
 
8.  Kinderschutz 
Im Hinblick auf das seit 1. Januar 2012 geltende Bundeskinderschutzgesetz wurde dieses Thema 
auch im geänderten BayKiBiG aufgenommen.  
Insbesondere werden die Träger aufgefordert, bei gewichtigen Anhaltspunkten für die Gefährdung 
eines betreuten Kindes notwendige externe Unterstützung (die sog. insoweit erfahrene Fachkraft) 
hinzuziehen, damit hierüber die Kontakte mit den Eltern aufgebaut werden können, um auf die 
Inanspruchnahme von Hilfen hinzuwirken und das Jugendamt zu informieren, falls die Gefährdung 
nicht anders abgewendet werden kann. 
Des weiteren haben die Eltern bei der Anmeldung zum Besuch einer Kindertageseinrichtung oder 
bei Aufnahme eines Kindes in die Tagespflege eine Bestätigung der Teilnahme des Kindes an der 
letzten fälligen altersentsprechenden Früherkennungsuntersuchung vorzulegen.    
 
 
 
Schlussanmerkungen 
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Neben diesen vielen Spezialregelungen legt das BayKiBiG nun auch Regeln zur Erhebung, Verar-
beitung und Nutzung von Daten fest. Dies betrifft Eltern, Träger und Kommunen und Freistaat, um 
Nachweise, Abrechnungen und Statistiken durchführen zu können und verweist auf datenschutz-
rechtliche Regelungen. 
Grundsätzlich ist anzumerken, dass in Bezug auf die Ausführungsverordnung bisher nur vereinzel-
te Regelungen neu gefasst wurden, in seiner Gesamtheit jedoch noch keine Neuregelung erlassen 
wurde. Die AVBayKiBiG muss dementsprechend abgewartet werden.  
 
Schon jetzt lässt sich feststellen, dass die Novellierung des BayKiBiG in Teilbereichen zwar zur 
Vereinfachung für die Eltern geführt hat (Gastkindregelung), in anderen Bereichen ein hoher büro-
kratischer Aufwand erst neu entstanden ist (Beitragsentlastung). 
Bezüglich der pädagogischen Qualität kann von einer positiven Weiterentwicklung des Bayeri-
schen Kinderbildungs- und Betreuungsgesetzes ausgegangen werden – bspw. Inklusionsgedanke, 
Bonussystem beim Anstellungsschlüssel. Allerdings bleiben die Ausführungen zum Hortbereich 
schwammig, auch wenn eine bessere Kooperation von Jugendhilfe und Schule zu begrüßen ist.  
Eltern werden in ihrem Wunsch- und Wahlrecht gestärkt und durch die Regelung zur Tagespflege 
und dem Beitragszuschuss vor Schuleintritt finanziell entlastet. 
Die Träger der Einrichtungen werden bzgl. der Kinddaten stärker verpflichtet, gleichzeitig haben 
sie mehr Planungssicherheit durch den Wegfall der Gastkindregelung und erhalten durch das  
Bonussystem eine bessere Refinanzierung für die Personalkosten.  
 
 
Die Vereinfachung von Verfahren z.B. bzgl. Gastkindregelung oder Bedarfsplanung ist sehr zu 
begrüßen, ebenso die Stärkung der Kommunen durch den höheren staatlichen Refinanzierungsan-
teil im Bereich der Investitionskostenförderung nach FAG. 
Die Neuregelungen zur Tagespflege haben das Ziel, deren Attraktivität zu steigern. 
  
Gerade im Hinblick auf die Umsetzung des Rechtsanspruchs für alle Kinder unter 3 Jahren ab  
1. August 2013 ist es wichtig, dass neben dem quantitativen Angebot nicht die Qualität in  
besonderem Maße leidet. Dazu sollen die Neuregelungen des BayKiBiG ein Stück weit beitragen.    
 
 
 
Anlagen:  
 
 

III. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift 
IV. Zum Vorgang 
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Beschlussvorlage 
 
Geschäftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer: 
 IV/512/BUH T. 2753 Bärmann, Ulrike 

Wagner, Kerstin 
512/095/2013 

 
Umbaumaßnahmen für neuen Standort "Krabbelgruppe Thalermühle"; freiwilliger 
Baukostenzuschuss 
Beratungsfolge Termin Ö/N Vorlagenart Abstimmung 
 
Stadtrat 15.05.2013 Ö Beschluss einstimmig angenommen 
Jugendhilfeausschuss 12.06.2013 Ö Kenntnisnahme  
 
 
Beteiligte Dienststellen 
 
 
 

I. Antrag 
1. Durch den Umbau des Gebäudes Max-Planck-Strasse 44 (Gebäudeeigentümer GEWOBAU) 
kann ein neuer dauerhafter Standort für die Kinderkrippe Thalermühle geschaffen werden.   
Dort werden 3 weitere Krippenplätze zu den bisher anerkannten 15 Plätzen als bedarfsnotwendig 
anerkannt. Für die Ausstattung der neu geplanten 3 Krippenplätze erhält der Verein Thalermühle 
e. V. einen weiteren Zuschuss in Höhe von maximal 3.750 € entsprechend dem Sonderinvestiti-
onsprogramm „Kinderbetreuungsfinanzierung“ 2008 - 2013. 
 
2. Die GEWOBAU erhält für die notwendigen Umbaumaßnahmen einen freiwilligen Zuschuss in 
Höhe von 135.000 €. 
 
3. Der Verein Thalermühle e.V. erhält für Maßnahmen, die in Verbindung mit dem Standortwechsel 
anfallen, einen freiwilligen Zuschuss in Höhe von maximal 23.000 €. 
 
4. Die laufenden Mietkosten werden entsprechend der städtischen Richtlinie zur Mietkostenförde-
rung bezuschusst.  
 
 
 

II. Begründung 
1. Ergebnis/Wirkungen 
            (Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?) 
 
-   Erhalt von 15 bedarfsanerkannten Krippenplätzen in der Krabbelgruppe Thalermühle an einem  
    neuen, dauerhaften Standort 
-   Schaffung von 3 zusätzlichen, neuen Krippenplätzen 

 
 

2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen 
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?) 

Umbau mehrerer Wohneinheiten im Erdgeschoss der Max-Planck-Str. 44 zu einer Kinderkrippe 
durch den Gebäudeeigentümer GEWOBAU 

 

3. Prozesse und Strukturen 
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?) 
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Die Krabbelgruppe Thalermühle e.V ist eine der ältesten Kinderkrippen in Erlangen. Wie mehrfach 
berichtet (siehe Vorlagennr. 241/026/2011, 512/058/2012 sowie 512/064/2012) musste die Krab-
belgruppe Thalermühle im April 2012 kurzfristig die Flächen in der Thalermühle 1 aufgeben, da 
gravierende Mängel im Brandschutz und der Rettungssituation bei Hochwasser bestanden. 
In dieser prekären Situation fand die Kinderkrippe Thalermühle in der Bayreuther Strasse in den 
Räumen des Gemeindehauses der ev. Kirchengemeinde Altstadt übergangsweise Unterschlupf 
und die Einrichtung konnte mit ihren 15 Plätzen weiterbetrieben werden. 
Die Räume in denen derzeit die Kinderkrippe untergebracht ist, stellen ein Provisorium dar (sehr 
beengter Sanitärbereich, Mitnutzung der Küche in einem anderen Stockwerk des Gemeindehau-
ses, befristete Nutzungsänderungsgenehmigung mit Geltungsdauer bis zum 31.08.2013). Von der 
Kirchengemeinde wurde ein befristeter Mietvertrag bis 31.07.2013 mit dem Träger Thalermühle 
e.V. abgeschlossen. 
 
Neuer Standort 
Anfang November 2012 trat die GEWOBAU an das Stadtjugendamt mit der Information heran, 
dass an den Standorten Heinrich-Hertz-Strasse 8 und 10 sowie Max-Planck-Strasse 44 drei Ge-
bäude saniert und bis Sommer 2013 fertig gestellt werden sollen. In den Gebäuden sind derzeit 
Verfügungswohnungen untergebracht. Nach der Sanierung werden zwei der drei Gebäude in regu-
läre Mietswohnungen umgewandelt. An dem Standort Max-Planck-Strasse 44, wo sich eine Lern-
stube der Stadt Erlangen befindet und auch nach der Sanierung wieder untergebracht werden soll, 
gäbe es somit die einmalige Gelegenheit im Erdgeschoss mehrere Wohnungseinheiten zu einer 
Kinderkrippe zusammen zu legen. 
Die Planungen sind inzwischen fortgeschritten. Die zur Verfügung stehende Fläche im Erdge-
schoss wurden den Anforderungen einer Krippe angepasst (Durchbruch zweier Räume und somit 
Schaffung eines geeigneten Gruppenraums, sowie Errichtung Sanitärbereich, Küche, Fluchtwege, 
Einzäunung der Außenanlagen etc.). Neben den bestehenden 15 Plätzen könnten aufgrund der 
vorhandenen Flächen weitere drei Plätze bewilligt werden, so dass insgesamt eine Betriebser-
laubnis für eine Kinderkrippe mit 18 Plätzen in Aussicht gestellt werden kann. Der Verein Krabbel-
gruppe Thalermühle e.V. würde hier einen neuen, dauerhaften Standort finden. 
 
Die Kinderkrippe wird voraussichtlich im August 2013 in den neuen Räumen ihren Betrieb aufneh-
men können.  
 
Umbaukosten 
Die entstehenden zusätzlichen Umbaukosten im Vergleich zur Herstellung einer „Normalwohnung“ 
liegen laut detaillierter Kostenschätzung vom 24.04.2013 incl. Architektenkosten bei rund 149.000 
€ brutto. Darin sind Kosten für eine Lüftungsanlage in Höhe von ca. 34.000 € brutto enthalten. Die 
Dimensionierung der Lüftungsanlage beruht nach Angaben des Anbieters auf Empfehlung des 
Verbands der Elektrotechnik (VDE). Wartungskosten für die Lüftungsanlage sind i. H. v. ca. 800 -
1000 € jährlich zu erwarten. 
Nach Recherchen der Verwaltung und nach Aussagen verschiedener Haustechniker, die im Krip-
penausbau tätig sind, ist eine geringere Dimensionierung völlig ausreichend. Ein Kostenaufwand 
von maximal 20.000 € wäre für eine solche Anlage zu erwarten. Gleichzeitig ist bei einer kleiner 
dimensionierten Anlage auch mit niedrigeren Folgekosten und einer geringeren Geräuschbelas-
tung zu rechnen. 
 
 
Finanzierung der Umbaukosten 
Die Errichtung der Kinderkrippe sowie die Sanierung der Wohnblocks hängen unmittelbar zeitlich 
zusammen. Aus diesem Grund wurde sowohl auf die sonst übliche detaillierte technische Prüfung 
durch das GME verzichtet, als auch von einem aufwendigen Ausschreibungsverfahren, wie es die 
FAG – Förderrichtlinien vorsehen, abgesehen. Nur so kann gewährleistet werden, dass das ge-
plante Umzugsdatum der Kinderkrippe an den neuen Standort eingehalten wird und das Projekt 
durch die GEWOBAU Berücksichtigung findet. Die Stadt verzichtet daher freiwillig auf FAG-
Förderung und damit auf 1/3 Refinanzierung durch den Staat und auf 1/3 Anteil durch den Träger. 
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Die Baumaßnahme wird ausschließlich durch eine freiwillige Leistung der Stadt Erlangen bezu-
schusst. Die Zuschusshöhe bemisst sich wie folgt: 
 
Kosten laut vorgelegter Kostenschätzung:   149.000 € 
abzüglich Anteil überdimensionierte Lüftung:   14.000 €
Zuschusshöhe     135.000 € 
 
Laufende Wartungskosten für die Lüftungsanlage werden nicht übernommen.  
 
Mietkostenkalkulation 
Für die „Normalwohnungen“ beträgt die Miete nach der Sanierung 4,95 € Kaltmiete/m², die auch 
die GEWOBAU als Ausgangsbasis für die Mietkalkulation zugrunde legt. Dadurch das zusätzliche 
Kosten für den Umbau zur Krippe entstehen, schlägt die GEWOBAU verschiedene Modelle für die 
Finanzierung vor: 

a.) Die Stadt Erlangen bezuschusst das Bauvorhaben zu 100%. Damit gilt die Kaltmiete in Hö-
he von 4,95/m². Bei einer Fläche von 185 m² für den neuen Standort der Kinderkrippe er-
gibt das eine Kaltmiete von 915,75 € und unter Berücksichtigung von 3,20 € Nebenkos-
ten/m² eine Warmmiete von insgesamt 1.507,75 € im Monat für den Träger Thalermühle 
e.V. 

b.) Durch die Stadt Erlangen wird kein Zuschuss übernommen. Die Umbaukosten werden mit 
11% vollständig auf die Kaltmiete/m² umgelegt. Das ergäbe eine monatliche Kaltmiete von 
12,33€/m² = 2.280,63 €. Unter Berücksichtigung von 3,20 € Nebenkosten/m² ergäbe sich 
eine Warmmiete von 2.872,63 €/Monat für den Träger. 

c.) Die Stadt Erlangen bezuschusst das Bauvorhaben (149.000 €) abzüglich der 14.000 € für 
den erhöhten Anteil Lüftung (= 135.000 €). In diesem Fall würde die GEWOBAU den Be-
trag von 14.000 € mit 11% auf die Kaltmiete/m² umlegen. Die monatliche Kaltmiete würde 
sich dadurch um 0,70 €/m² pro Monat, also insgesamt um 129,50 € monatlich erhöhen. 
Gegenüber Variante A ergibt das eine Warmmiete von insgesamt 1637,25 € für den Träger. 

 
Zweckbindung 
Um den Einsatz der städtischen Haushaltsmittel langfristig zu sichern, ist – in Anlehnung an die 
staatlichen Förderbedingungen - eine Zweckbindung für Kindertagesbetreuung oder andere kom-
munale Aufgaben mit einer Dauer von 25 Jahren mit der GEWOBAU als Zuschussempfänger ver-
traglich zu regeln. 
 
Mietkostenbezuschussung 
Es ist übliche Verwaltungspraxis, dass Träger von Kindertageseinrichtungen entweder mit einer 
kommunalen Förderung für Investitionskosten oder alternativ mit einer Mietkostenbezuschussung 
unterstützt werden. Laut Mietkostenzuschussrichtlinie ist es nicht ausgeschlossen, beides zu för-
dern. Wegen der besonderen Umstände (siehe vorherige Ausführungen) wird in diesem Fall neben 
dem Investitionskostenzuschuss für die GEWOBAU die Gewährung eines Mietkostenzuschusses 
befürwortet. Als zuschussfähige Miete wird eine Kaltmiete in Höhe von 4,95 €/m² (= 915,75 monat-
lich) zugrunde gelegt, um die Kosten für die höher dimensionierte Lüftungsanlage nicht über die 
Mietkostenbezuschussung auf diesem Weg zu fördern. Gemäß der Richtlinie zur Mietkostenförde-
rung (Stadtratsbeschluss vom 23.05.2007) wird ein monatlicher Mietkostenzuschuss in Höhe von 
550,-- € gewährt.  
 
Weitere Kosten 
Durch den Umzug von dem bisherigen Standort in die Max-Planckstraße fallen weitere Kosten von 
rund 23.000 € an, die nicht vom Bauträger abgedeckt werden, wie u. a. Umzug der Außenspielge-
räte, Einbau einer Küche, Umbau der Bewegungslandschaft. Hierfür wird für die Thalermühle ein 
freiwilliger Zuschuss gewährt.   
 
Bedarfseinschätzung 
Wie anfangs dargelegt können an dem neuen Standort neben den 15 schon bestehenden Krip-
penplätzen drei weitere Plätze neu geschaffen werden. 
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Die mündliche Bedarfsfeststellung für die 3 neuen Plätze seitens der Jugendhilfeplanung liegt vor.    
Nach dem Sonderinvestitionsprogramm „Kinderbetreuungsfinanzierung“ 2008 - 2013 können für 
die drei neuen Plätze Ausstattungskosten beantragt werden. Der Stadt Erlangen entstehen da-
durch keine zusätzlichen Kosten, da die Ausstattungspauschale in Höhe von max. 1.250 € pro 
Platz vollständig vom Freistaat Bayern refinanziert wird. 
 
Die Kinderkrippe „Krabbelgruppe Thalermühle“ ist eine anerkannte Einrichtung nach dem Bayeri-
schen Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz (BayKiBiG). Die dort angebotenen Plätze sind be-
darfsanerkannt, die Betriebskosten werden von der Stadt Erlangen und vom Freistaat gefördert.  
 
Für die Thalermühle ist es ein glücklicher Umstand, dass durch die umfassenden Sanierungsarbei-
ten der GEWOBAU im Stadtteil Bruck dem Verein nach dem Verlust ihrer alten Räumlichkeiten 
nun ein neues, endgültiges Domizil angeboten werden kann. 

 
 

4. Ressourcen  
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?) 

Ursprünglich waren im Haushalt zusätzliche Mitteln in Höhe von 270.000 € für den Erhalt der Kin-
derkrippe am früheren Standort Thalermühle 1 eingeplant. In dieser Höhe wären von GME ermit-
telte geschätzte Kosten für die dringlich erforderlichen Brandschutzmaßnahmen sowie Anforde-
rungen an die Rettungswege bei Hochwasser angefallen. Für die damalige Investitionskostenför-
derung wäre nach FAG voraussichtlich staatliche Einnahmen in Höhe von ca. 75.000 € erzielt wor-
den, so dass auf die Stadt Erlangen eine Nettobelastung von ca. 195.000 € zu gekommen wäre. 
Aufgrund verschiedener Faktoren (u.a. der Eigentümerverhältnisse des Gebäudes, dem allgemei-
nen schlechten baulichen Zustand des Gebäudes sowie der Lage/Hochwassergebiet) wurde im 
Jugendhilfeausschuss vom 19.01.2012 entschieden, dass die zusätzlichen Mittel zum Erhalt der 
Krippenplätze aus der Thalermühle an einem geeigneteren Standort einzusetzen sind (näheres 
siehe Vorlagennr. 512/058/2012, Ergänzung Protokollvermerk). 
 

Investitionskosten: 
Baukostenzuschuss an GEWO-
BAU: 
Baukostenzuschuss Thalermühle 
Ausstattungskosten für die 3 
neuen Plätze 

 
 
135.000 € 
  23.000 € 
  
3.750 € 

bei IPNr.: 
365D.880 
KST.510 090 
KTr. 365 100 51  

Sachkosten: € bei Sachkonto:  
Personalkosten (brutto): € bei Sachkonto: 
Folgekosten 
Betriebskosten für die 3 neuen 
Plätze 

1.) 08 - 12/2013 
2.) jährlich ab 2014 

 
Mietkostenzuschuss 

1.) 08 – 12/2013 
2.) Jährlich ab 2014 

 
 
 
  8.750 € 
21.000 € 
 
 
 2.750 € 
 6.600 € 

bei Sachkonto: 
SK 530 101 
KSt. 512 090 
KTr. 365 211 00 
 
 
 
KSt. 512 090 
KTr. 365 211 00 

Korrespondierende Einnahmen 
Betriebskosten für die 3 neuen 
Plätze 
1.) 08. – 12/2013 
2.) jährlich ab 2014 
Ausstattungskosten 
Staatl. Ausstattungszuschuss 

 
 
 
  4.375 € 
10.500 € 
 
  3.750 € 

bei Sachkonto: 
365D.610 
KSt. 512 090 
KTr. 365 100 51 

Weitere Ressourcen  
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Haushaltsmittel  
   werden nicht benötigt 
  sind vorhanden auf IvP-Nr. 365D.880 in Höhe von 270.000 € 

  bzw. im Budget auf Kst/KTr/Sk         
         sind nicht vorhanden 
 
 
Anlagen:  
 
 

III. Abstimmung 
 
Beratung im Gremium:  Stadtrat am 15.05.2013 
 
Ergebnis/Beschluss: 
1. Durch den Umbau des Gebäudes Max-Planck-Strasse 44 (Gebäudeeigentümer GEWOBAU) 
kann ein neuer dauerhafter Standort für die Kinderkrippe Thalermühle geschaffen werden.   
Dort werden 3 weitere Krippenplätze zu den bisher anerkannten 15 Plätzen als bedarfsnotwendig 
anerkannt. Für die Ausstattung der neu geplanten 3 Krippenplätze erhält der Verein Thalermühle 
e. V. einen weiteren Zuschuss in Höhe von maximal 3.750 € entsprechend dem Sonderinvestiti-
onsprogramm „Kinderbetreuungsfinanzierung“ 2008 - 2013. 
 
2. Die GEWOBAU erhält für die notwendigen Umbaumaßnahmen einen freiwilligen Zuschuss in 
Höhe von 135.000 €. 
 
3. Der Verein Thalermühle e.V. erhält für Maßnahmen, die in Verbindung mit dem Standortwechsel 
anfallen, einen freiwilligen Zuschuss in Höhe von maximal 23.000 €. 
 
4. Die laufenden Mietkosten werden entsprechend der städtischen Richtlinie zur Mietkostenförde-
rung bezuschusst.  
  
 
mit 48  gegen 0   Stimmen 
 
gez. Dr. Balleis gez. Dr. Rossmeissl 
Vorsitzende/r Berichterstatter/in 
 
 
 
 
 

IV. Beschlusskontrolle 
V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift 
VI. Zum Vorgang 
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Mitteilung zur Kenntnis 
 
Geschäftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer: 
IV/510  51/118/2013 
 
Auswahl der Jugendschöffen 
Beratungsfolge Termin N/Ö Vorlagenart Abstimmung 
 
Jugendhilfeausschuss 12.06.2013 N Kenntnisnahme  
 
 
Beteiligte Dienststellen 
 
 
 

I. Kenntnisnahme 
Der Bericht der Verwaltung dient zur Kenntnis.  
 
 

II. Sachbericht 
In der Sitzung des Jugendhilfeausschusses vom 24.04.2013 wurde einvernehmlich festgelegt, 
städtische Mandatsträger nicht in die Vorschlagsliste für die Jugendschöffenwahl beim Amtsgericht 
Erlagen zu übernehmen. 
 
Fr. StRin Jutta Helm hat in der 7. Sitzung des Stadtrats vom 15.05.2013 nachgefragt, ob dieses 
Vorgehen rechtmäßig sei. 
 
Das Rechtsamt der Stadt Erlangen hat hierzu wie folgt Stellung genommen: 
 
„Nach Punkt 3.3 der Jugendschöffenbekanntmachung sind die für ein Schöffenamt eingehenden 
Bewerbungen dem Jugendhilfeausschuss vorzulegen, der dann mit einer Mehrheit von zwei Drit-
teln der anwesenden stimmberichtigten Mitglieder des Ausschusses, mindestens jedoch mit der 
Hälfte aller stimmberechtigten Mitglieder des Jugendhilfeausschusses die Aufstellung er Liste vor-
nimmt (3.2 der Jugendschöffenbekanntmachung). Es obliegt somit dem Ausschuss, festzulegen, 
wer in die Vorschlagsliste aufgenommen werden soll und wer nicht. 
 
Sind mehr geeignete Bewerbungen als zu meldende Personen eingegangen, muss der Ausschuss 
eine Auswahl treffen. Dabei sollen die Personen nach Möglichkeit aus allen Kreisen der Bevölke-
rung kommen, vor allem sollen auch Eltern und Ausbilder dabei sein (5.1 der Jugendschöffenbe-
kanntmachung). Grundsätzlich kann der Ausschuss daher auch beschleißen, dass die Personen, 
die gleichzeitig im Stadtrat sind, nicht mit auf die Liste kommen. Dabei muss nur das Willkürverbot 
des Art 3 Grundgesetz beachtet werden.“ 
 
Der Beschluss des Jugendhilfeausschusses ist somit nicht zu beanstanden. 
  
 
 
Anlagen: keine 
 
 

III. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift 
IV. Zum Vorgang 
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Beschlussvorlage 
 
Geschäftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer: 
IV/51/511/SWI  51/117/2013 
 
Prüfung der Nutzung und Auslastung des Jugendhauses West  
hier: ÖDP-Fraktionsantrag Nr. 009/2013 vom 30.01.2013 
Beratungsfolge Termin Ö/N Vorlagenart Abstimmung 
 
Jugendhilfeausschuss 12.06.2013 Ö Beschluss  
Kultur- und Freizeitausschuss 03.07.2013 Ö Kenntnisnahme  
 
 
Beteiligte Dienststellen 
 
 

I. Antrag 
 
Mit der Bearbeitung der aufgeworfenen Fragen ist der Fraktionsantrag der ödp Nr. 009/2013 ab-
schließend bearbeitet.  
 
 
 

II. Begründung 
 
Sachbericht.: 
Das Jugendhaus-West, eine Einrichtung des Stadtjugendamtes Erlangen, wurde im Oktober 1999 
in Betrieb genommen. Das Haus mit insgesamt etwa 250 qm Nettogeschossfläche war ursprüng-
lich als eine Mischung aus „kleinem Jugendzentrum“, offenes Haus der Jugendsozialarbeit, Mög-
lichkeiten von selbstverwalteten Aktivitäten bis hin zur privaten Nutzung von im Haus aktiven Ju-
gendlichen überlegt. Diese Überlegungen waren sehr optimistisch, die angedachte Nutzung hat 
sich so in die Praxis nicht umsetzen lassen. Das Jugendhaus-West wird seit mehr als 10 Jahren 
ausschließlich als offener Treff der Jugendsozialarbeit nach § 13 SGB VIII betrieben.  
2011 war das Jugendhaus an 203 Tagen geöffnet und hatte insgesamt etwa 6430 Besucherinnen 
und Besucher. Neben dem offenen Treff  werden im Haus Projekte, Gruppenangebote und Veran-
staltungen angeboten bzw. bei stadtteilübergreifenden Aktivitäten mitgearbeitet. Eine beispielhafte, 
nicht vollständige Auflistungen von Aktivitäten sind:  Mädchentreff, Nachtbasketball, Ferienfahrten, 
Klettertreff, Umbau eines Bauwagens in ein mobiles Jugendcafe mit Solaranlage, Realisierung des 
Berchfilms, Skatercontest auf der Anlage gleich neben dem Jugendhaus, etc. Im Jugendhaus ar-
beiten drei sozialpädagogische Fachkräfte, zwei in Vollzeit und eine in Teilzeit. 
Der Aufgabenbereich der offenen Jugendsozialarbeit wurde im vergangen Jahr ausführlich im Ju-
gendhilfeausschuss vorgestellt, es wird hier auf Wiederholung verzichtet.  
 
 
 
Zu den einzelnen Punkten des Fraktionsantrags: 
 
Öffnungszeiten und Aktivitäten des Jugendhauses: 
Das Jugendhaus-West hat für den offenen Treff regelmäßig folgende Öffnungszeiten: Montag und 
Donnerstag jeweils von 16:00 bis 21:00 Uhr, Dienstag und Freitag von 16:00 bis 20:00 Uhr. Der 
Mittwoch ist für Aktionen und Projektaktivitäten, sowie für Besprechungszeiten und Büroarbeit vor-
gesehen. Aufgrund einer seit Dezember 2012 unbesetzten Ganztagesstelle musste das Jugend-
haus seine Öffnungszeiten der personellen Situation anpassen. Am Dienstag und Freitag wird vo-
rübergehend bis zur Wiederbesetzung der Stelle, das Verfahren läuft, kein offener Treff angebo-
ten. Am Dienstag werden Einzelprojekte, am Freitag Hallensport und andere Aktionen angeboten. 
Weiter nutzt die Chance 8,9plus den Dienstag für Jugendliche aus dem Wohnumfeld Büchenbach 
West, soweit hierzu Bedarf besteht. Der Mittwoch bleibt unverändert. Diese Einschränkung in den 
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Öffnungszeit des offenen Treffs könnten minimiert werden, wenn die Jugendsozialarbeit über ei-
nen Springer, wie zu den vergangen Haushalten durch das Jugendamt gefordert und angemeldet, 
verfügen würde.  Auch beim Haushalt 2013 wurde dieser Personalantrag des Jugendamtes abge-
lehnt. 
 
Vermietungen/ Überlassungen: 
Vermietungen gestalteten sich von Anfang an problematisch. Es gab immer wieder  erhebliche 
Probleme und Beschädigungen, die sich nicht immer gütlich beilegen ließen. So wurde bereits 
2003 entschieden, nicht mehr an Jugendliche zu vermieten. Vermietungen an Erwachsene nah-
men im Verlauf stark zu, die Nutzer kamen aus dem gesamten regionalen Raum und hatten wenig 
Bezug zu Erlangen. Die Vermietung mit den notwendigen Begleitmaßnahmen war sehr zeitintensiv 
und in Anbetracht der fehlenden personellen Ressourcen nicht weiter leistbar. Hierzu waren Be-
reitschaftsdienste und auch Einsätze notwendig, da es aufgrund von technischen Schwierigkeiten 
immer wieder Hilfeleistungen  eines Mitarbeiters des Jugendhauses vor Ort erforderlich machte, 
nachts und an Wochenenden. Die Vermietung ist per se keine Aufgabe des Jugendamtes und so 
wurden die Vermietungen auf punktuelle Vermietungen stark reduziert.  
 
Übergangsweise Nutzung als Ersatz für das geplante Bürgerhaus: 
Im Rahmen eines Architektenwettbewerbs wurden für das Jugendhaus West ca. 700 qm Nutzflä-
che geplant. Die Realisierung des Hauses erfolgte aus finanziellen Gründen mit einer starken Re-
duzierung auf etwa 260 qm Nutzfläche ebenerdig, ohne Keller. Schon alleine diese Beschränkung 
macht deutlich, dass das Jugendhaus West schon aus räumlichen Voraussetzungen nicht für eine 
„Ersatznutzung“ für Bereiche des geplanten Bürgerhauses in Frage kommt. Die zur Verfügung 
stehenden Räumlichkeiten werden intensiv genutzt, es gibt keinerlei Leerstände oder Platzreser-
ven. Eine Reduzierung der Fläche zur einer anderen Nutzung würde die Arbeit der Jugendsozial-
arbeit nach § 13 SGB VIII gefährden. Das Jugendamt lehnt deshalb eine solche Nutzung ab. 
 
Vermietungen an Jugendliche: 
In den ursprünglichen konzeptionellen Überlegungen war bei der Vermietung ausschließlich an 
Jugendliche aus dem Gebiet Büchenbach West gedacht. Jugendliche, die sich in dem Haus eh-
renamtlich engagieren und sich hier wie in einem selbstverwalteten Jugendzentrum, Schwerpunkt 
der Arbeit nach § 11 SGB VIII – Jugendarbeit, einbringen, sollten die Räume kostenfrei „mieten“ 
können. Diese Überlassung, wie z.B. zu einer Geburtstagsfeier sollte u.a. als Anreiz für eine re-
gelmäßige ehrenamtliche Mitarbeit so quasi als Dankeschön fungieren. Weiter bestand die Idee, 
das Jugendhaus West in einem Trägerverein von Jugendlichen und ehemaligen Jugendlichen zu 
überführen. Über Vermietungen wären dann Erträge erwirtschaftet worden, die im Haus für Ange-
bote verwendbar gewesen wären.  
Die Erfahrungen der Vermietung an Jugendliche in der Vergangenheit zeigten, dass dies bei der 
notwendigen Ausrichtung auf Jugendsozialarbeit nicht vereinbar war. Das Stadtjugendamt lehnt 
eine Vermietung des Jugendhauses West an Jugendliche ab und sieht in diesem Bereich, sollte es 
hier einen Bedarf geben, die Jugendclubs und Träger der Jugendarbeit gefordert. 
 
Anlagen: keine 

 
 
 
 
 
 

III. Abstimmung 
siehe Anlage 
 

IV. Beschlusskontrolle 
V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift 
VI. Zum Vorgang 
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Ökologisch-Demokratische Partei,   
Rathausgeschäftsstelle  Zi. 128, Rathausplatz 1, 91052 Erlangen 

Stadträte  Jutta Helm & Frank Höppel 
Büro Tel. & Fax.:   09131/862493 e-mail: oedp@erlangen.de 

Sprechzeiten i.d.R.  Mittwoch 14.00 bis 17.00 Uhr 
 und nach Vereinbarung  

ödp im  
Stadtrat Erlangen 
Rathausplatz 1     

91052 Erlangen 
 
 

Ökologisch-Demokratische Partei 
 
 
Herrn        Erlangen, den 30. Januar 2013 
Oberbürgermeister 
Dr. Siegfried Balleis 
Rathausplatz 1 
91052 Erlangen 
 
 
 
Betreff:  Prüfung der Nutzung und Auslastung des Jugendhauses West   
 
 
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Dr. Balleis, 
 
die Stadt Erlangen beabsichtigt am neuen Nahversorgungszentrum in Büchenbach West ein 
Bürgerhaus zu errichten. In ~ 250 m Entfernung des geplanten Bürgerhauses steht das 
Jugendhaus West (Donato-Polli-Str), dass z.Zt. augenscheinlich relativ wenig genutzt wird.  
Jugendliche dürfen dort z.Zt. ebenfalls nicht ihren Geburtstag feiern oder anderweitig 
Aktionen eigenständig oder unter Aufsicht durchführen, da es in der Vergangenheit schlechte 
Erfahrungen gegeben hat.  
Wir würden gerne Auskunft über die aktuelle Nutzung und Belegung des Jugendhauses West 
erhalten. 
 
Daher stellen wir den Antrag, dass  
 

- die Stadt Erlangen evaluiert wie und wann des Jugendhaus genutzt wird (offene 
Jugendsozialarbeit, Veranstaltungen, Nutzung des Multimediabereiches usw.) 

  
-    sie prüft ob das Jugendhaus evtl. Nutzungen des geplanten Bürgerhauses jetzt schon  
      erfüllen könnte (z.B. Stadtteilbücherei, regelmäßige und unregelmäßige Jugendtreffs,     
      Jugendfeiern) 
 
-    die Stadt prüft warum Jugendliche dort nicht feiern dürfen. Jugendlichen einen Raum 

zu bieten war ein wesentliches Ziel für die damalige Planung des Jugendhauses. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. Frank Höppel 
Stadtrat 

 
Politik, die aufgeht. 

 

Fraktionsantrag gemäß § 28 GeschO 
Eingang: 30.01.2013 
Antragsnr.: 009/2013 
Verteiler: OBM, BM, Fraktionen 
Zust. Referat:IV/51 
mit Referat:
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Beschlussvorlage 
 
Geschäftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer: 
IV/512/KK002 T. 2729 Stadtjugendamt 512/099/2013 
 
Informationen des Stadtrats über abgelehnte Krippen-, Kindergarten- und 
Tagesmütterplätze; Fraktionsantrag der ödp Nr. 036/2013 vom 27.03.2013 
Beratungsfolge Termin Ö/N Vorlagenart Abstimmung 
 
Jugendhilfeausschuss 12.06.2013 Ö Gutachten  
Stadtrat 27.06.2013 Ö Beschluss  
 
 
Beteiligte Dienststellen 
 
 

I. Antrag 
 
1. Das bisherige Verfahren bei der Realisierung von Vorhaben im Bereich des Ausbaus von Krip 
    pen., Kindergarten-, Hort- und Tagespflegeplätzen bleibt unverändert. 
   
2. Der Fraktionsantrag der ödp Nr. 036/2013 ist damit bearbeitet.  
 
 

II. Begründung 
 
1. Ergebnis/Wirkungen 

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?) 
Beibehaltung des bewährten Verfahrens bei der Bedarfsanerkennung von Plätzen in der Kinder-
betreuung. 

 
3. Prozesse und Strukturen 

(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?) 
Die rechtliche Grundlage für die örtliche Bedarfsplanung im Bereich der Kinderbetreuung bilden 
das achte Sozialgesetzbuch (SGB VIII), das Bayerische Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz 
(BayKiBiG). 
 
Das SGB VIII normiert als generelle bundeseinheitliche Regelung in den §§ 22 ff den Bereich der 
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und der Kindertagespflege einschließlich seiner 
Planung. Diese Planungsverantwortung wird in den §§ 79 und 80 konkretisiert. Dabei wird dem 
Träger der öffentlichen Jugendhilfe die Gesamtplanungsverantwortung zugewiesen, wobei als Ziel 
ein bedarfsgerechtes Angebot zu verwirklichen ist. 
 
Das Planungsgeschehen obliegt der bei der Jugendamtsleitung angesiedelten Jugendhilfeplanung 
(JHP), die sich hierbei nach den normierten Handreichungen des Bayer. Staatsministeriums für 
Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen richtet. 
 
Unter dieser Prämisse wurden vom Stadtrat die Versorgungsquoten für die Betreuung unter Drei-
jähriger und für Hortkinder beschlossen und für den Kindergartenbereich bestätigt (siehe Stadt-
ratsbeschlüsse 26.05.2011, Vorlagen Nr. 51/033/2011 und 51/037/2011). 
 
Mit gleichem Beschluss wurde die Verwaltung beauftragt, den Grad der Bedarfsdeckung kontinu-
ierlich zu überprüfen, über die Ergebnisse zu berichten und entsprechend vorzuschlagen. Mit Be-
schluss des Jugendhilfeausschusses vom 21.06.2012 wurde die Verwaltung beauftragt, im Rah-
men der Fortschreibung der Bedarfsplanung die im Bestandsbericht aufgeführten Daten als Pla-
nungsgrundlage heranzuziehen. 
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Diesem Auftrag folgend legt die Verwaltung des Jugendamts dem Jugendhilfeausschuss und dem 
Stadtrat regelmäßig sog. Priorisierungslisten für den Bereich  der unter Dreijährigen zur Beschluss-
fassung vor. In den Priorisierungslisten sind alle Krippenprojekte aufgeführt, die der Umsetzung 
des Stadtratsbeschlusses dienen. 
 
Teil der kontinuierlichen Jugendhilfeplanung sowie der Fortschreibung der Priorisierungslisten sind 
auch die laufenden Abstimmungsgespräche mit den Trägern von Einrichtungen, in denen die Be-
darfslage gemäß Stadtratsbeschluss geprüft wird. Über Bauvorhaben und den Ausbaustand wird 
im Jugendhilfeausschuss regelmäßig berichtet. 
 
Je nach Fortgang und Realisierungsmöglichkeit werden auf Grund dieser Listen vom Jugendhilfe-
ausschuss und vom Stadtrat dann die entsprechenden Einzelprojekte begutachtet und beschlos-
sen. Die Beschlussfassung führt dann dazu, dass diese  Vorhaben jeweils in den Genuss kommu-
naler und staatlicher Fördergelder kommen. 
 
Anders als z.B. bei abgelehnten Bauanträgen wird auch kein besonderer Bescheid gefertigt, da es 
sich bei der Frage, ob ein Projekt der Bedarfsdeckung dient oder nicht, nicht um ein förmliches 
Verwaltungsverfahren handelt, zu dessen Verlauf es eines Antrags und einer abschließenden Be-
cheiderteilung bedürfte. 
 
Zusammenfassung: 
 
Das oben beschriebene Verfahren gründet sich auf entsprechende Stadtrats- und Jugendhilfeaus-
schussbeschlüsse. Der Vollzug dieser Beschlüsse führt schließlich zur Erfüllung der Versorgungs-
quote und damit zu einer bedarfsgerechten Versorgung mit Plätzen in Tageseinrichtungen und in 
der Tagespflege. Den Beschlüssen über die Umsetzung der Priorisierungsliste ist immanent, dass 
Projekte, deren Umsetzung nicht beschlossen wurde, nicht realisiert werden. Es bedarf keiner wei-
teren besonderen Feststellung des Stadtrats, dass ein Projekt nicht beschlossen wird. Eine Ver-
bescheidung darüber erfolgt somit nicht. 
 
 
 
 
 
Anlagen: Fraktionsantrag der ödp Nr. 036/2013 vom 27.03.2013 
 
 

III. Abstimmung 
siehe Anlage 
 

IV. Beschlusskontrolle 
V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift 
VI. Zum Vorgang 
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Barbara Grille M.A./Joachim Jarosch 
E 

Stadträte 
Vogelherd 2, 91058 Erlangen 
Tel.: 09131/602426  Fax: 09131/602484 
E-Mail:  stadtraetin_grille@gmx.de;  

joachim.jarosch@web.de  

Ökologisch-Demokratische Partei,   
Rathausgeschäftsstelle  Zi. 128, Rathausplatz 1, 91052 Erlangen 

Stadträte  Jutta Helm & Frank Höppel 
Büro Tel. & Fax.:   09131/862493 e-mail: oedp@erlangen.de 

Sprechzeiten i.d.R.  Mittwoch 14.00 bis 17.00 Uhr 
 und nach Vereinbarung  

ödp im  
Stadtrat Erlangen 
Rathausplatz 1     

91052 Erlangen 
 
 

Ökologisch-Demokratische Partei 
 
Herrn        Erlangen, den 22. März 2013 
Oberbürgermeister 
Dr. Siegfried Balleis 
Rathausplatz 1 
91052 Erlangen 
Betreff: Information des Stadtrates über abgelehnte Krippen-, Kindergarten-, und 
Tagesmütterplätze 
 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Dr. Balleis, 
 
die Stadt Erlangen möchte als familienfreundliche Stadt den Bedarf von Krippen- und 
Kindergartenplätzen decken. Vor allem bei den Krippenplätzen ist die Stadt in den 
vergangenen Jahren dem Trend gefolgt und hat mit staatlichen und städtischen Mitteln die 
Anzahl der Krippenplätze signifikant erhöht.  
Als ehrenamtliches Stadtratsmitglied erfährt man in den Sitzungen des JHA und Stadtrates im 
Rahmen der Bedarfsanerkennung von den genehmigten Plätzen.  
 
Leider erfährt man in diesen Gremien jedoch nicht, ob bei der Bedarfsanerkennung 
Ablehnungen erfolgen, und wenn ja, aus welchen Gründen diese verweigert worden sind.  
 
Im Bau- und Werksausschuss wird auch über abgelehnte Bauanträge von Verwaltungsseite 
berichtet. Somit sind die Stadträte umfänglich (Genehmigungen und Ablehnungen mit 
Angabe der sachlichen Gründe) über die wichtige Verwaltungstätigkeit informiert.  
 
Um umfangreichere Informationen beim wichtigen Thema „Ausbau von Kinderkrippen-, 
Kindergarten- und Tagesmütterplätzen“ zu erreichen, stellen die Unterzeichner folgenden 
Antrag: 
 
Die Verwaltung informiert die Mitglieder des Erlanger Stadtrates zukünftig auch über 
negative Bescheide bezüglich der Bedarfsanerkennung von Krippen-, Kindergarten-, und 
Tagesmütter/Tagesväterplätzen. Die Ablehnungen werden erst nach Zustimmung durch den 
Stadtrats- bzw. das Ausschussgremium verbescheidet. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

gez. Frank Höppel gez. Jutta Helm gez. Barbara Grille gez. Joachim Jarosch 
Stadtrat  Stadträtin  Stadträtin  Stadtrat 

 
Politik, die aufgeht. 

 

Fraktionsantrag gemäß § 28 GeschO 
Eingang: 27.03.2013 
Antragsnr.: 036/2013 
Verteiler: OBM, BM, Fraktionen 
Zust. Referat:IV/512 
mit Referat:  
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Beschlussvorlage 
 
Geschäftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer: 
IV/51/OIA-T.1795  51/114/2013 
 
Aktueller Bestandsbericht Kindertagesbetreuung 2013 
Beratungsfolge Termin Ö/N Vorlagenart Abstimmung 
 
Jugendhilfeausschuss 12.06.2013 Ö Beschluss  
 
 
Beteiligte Dienststellen 
 
 

I. Antrag 
 
1. Der Bestandsbericht 2013 zur Situation der Kindertagesbetreuung in Erlangen wird zur Kenntnis 
genommen. 
2. Die Verwaltung wird beauftragt, im Rahmen der Fortschreibung der Bedarfsplanung die im Be-
standsbericht aufgeführten Daten als Planungsgrundlage heranzuziehen.  
 
 
 

II. Begründung 
 
1. 1. Ergebnis/Wirkungen 

Das Verfahren der Bedarfsplanung ist durch Handreichung1 des Bayerischen Staatsministeri-
ums für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen normiert und umfasst zwingend vier 
Schritte: Bestandsfeststellung, Bedürfniserhebung, Bedarfsfeststellung, Anerkennung der be-
darfsnotwendigen Plätze. 

Im Zuge des geschilderten Verfahrens ist es die Aufgabe der Jugendhilfeplanung die Schritte 
eins bis drei unter größtmöglicher Beteiligung von Betroffenen und Experten (Befragungen, 
Planungsgruppe, JHA …) zu organisieren und durchzuführen. Im Weiteren veröffentlicht die 
Jugendhilfeplanung die gewonnen Ergebnisse, gibt eine fachplanerische Empfehlung ab und 
bereitet so die politischen Entscheidungen des Schrittes vier vor. Der hier vorliegende Bericht 
trägt im Rahmen der Fortschreibung der Bedarfsplanung dem ersten der geforderten Arbeits-
schritte Rechnung. Der Bericht wird im Vergleich zu den Vorjahren in einer verkürzten Form 
veröffentlicht – eine ausführliche Berichterstattung, mit einer Neuprüfung des Bedarfes erfolgt 
nach  Abschluss des Krippenausbauprojektes. 

 

 
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen 

Die Daten der Bestandserfassung dienen als Grundlage der weiteren Fortschreibung der Be-
darfsplanung 

 
 

3. Prozesse und Strukturen 
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?) 
 
 

4. Ressourcen  
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?) 

                                                 
1 Bay. Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen „Praxisleitfaden für die Bedarfsplanung“. 
München 2006 
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Investitionskosten: € bei IPNr.:  
Sachkosten: € bei Sachkonto:  
Personalkosten (brutto): € bei Sachkonto: 
Folgekosten € bei Sachkonto: 
Korrespondierende Einnahmen € bei Sachkonto: 
Weitere Ressourcen  
 
Haushaltsmittel  

   werden nicht benötigt 
  sind vorhanden auf IvP-Nr.       

  bzw. im Budget auf Kst/KTr/Sk         
         sind nicht vorhanden 
 
 
Anlagen:  
 
 

III. Abstimmung 
siehe Anlage 
 

IV. Beschlusskontrolle 
V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift 
VI. Zum Vorgang 
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Beschlussvorlage 
 
Geschäftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer: 
IV/51/RR006  51/110/2013 
 
Übertragung des Budgetergebnisses 2012 des Amtes 51 -Jugendamt- 
Beratungsfolge Termin Ö/N Vorlagenart Abstimmung 
 
Jugendhilfeausschuss 12.06.2013 Ö Beschluss  
 
 
Beteiligte Dienststellen 
Amt 20 
 
 

I. Antrag 
 
Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2012 des Amtes 51 i.H.v. 297.702,44 EUR und dem vor-
gesehenen Übertrag von 89.310,73 EUR wird zugestimmt.  
 
Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2012 besteht, vorbehaltlich der Be-
schlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.  
 
 
 

II. Begründung 
 
1. Ergebnis/Wirkungen 

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?) 
      Mit der Möglichkeit, 30 % des positiven Budgetergebnisses für sinnvolle Aufgaben des  
      nächsten Jahres verwenden zu können, soll das verantwortungsvolle Wirtschaften des  
      Fachamtes anerkannt werden.  

 
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen 

(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?) 
Den Ausführungen wird folgende Tabelle vorangestellt: 
 

 2008 2009 2010 2011 2012 
Sachkostenzuschussbudget 
am Jahresende (nachricht-
lich) 

14.013.475 14.870.296 16.648.154 13.287.923 14.178.067 
 

Gesamtbudgetergebnis 698.613 -1.171.982 1.624.940 -207.186 297.702 
davon Sachkostenbudget-
ergebnis 

356.351 bis 2008 bis 2008   

davon Kontenschema SKO -2.063.787   
davon Kontenschema TF 376.384   
Davon Sachmittelbudget 1.180.466 -443.784 0 

s. Erläute-
rung 1 

davon Personalkostgen-
budgetergebnis 

342.262 417.702 444.473 142.256 297.702 
s. Erläute-

rung 2 
davon Rücklagenentnahme 97.719 0 84.341 0 
Übertrag in Finanzhaushalt 26.356 0 35.481 0 23.091 
Budgetrückführung an Ge-
samthaushalt (nr) 

562.168 0 1.509.440 0 208.391 
s. Erläute-

rung 3 
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Wie die Tabelle zeigt, ist das Sachkostenzuschussbudget der Jahre 2008, 2009 und 2012 nahezu 
identisch.  
  
Lediglich die Jahre 2010 und 2011 sind nicht vergleichbar. Hier ist allerdings anzumerken, dass die 
Überschussspitze aus 2010 durch den niedrigeren Wert von 2011 ausgeglichen wird. Nimmt man 
den Durchschnitt der letzten 5 Jahre mit 14.599.583,00 Euro, so erkennt man, dass der Zuschuss-
bedarf in 2012 niedriger ist. 
Außerdem darf festestellt werden, dass die Summe der Gesamtbudgetergebnisse der Jahre 2008 
bis 2012 mit 1.242.087,00 im positiven Bereich liegt 
 
2.1 Erläuterung 1  

Das bereinigte Sachmittelbudget des Amtes 51 beträgt 0,00 Euro.     
Das Sachmittelbudget schloss ursprünglich mit einem Budgetüberschuss i.H.v. 250.988,30  
Euro. Dieses Ergebnis ist zurückzuführen auf eine Mittelbereitstellung i.H.v. 1.307.186,96 Euro 
und einen Mehrertrag bei den Einnahmen i.H.v. 1.976.324,44 Euro. Die Zurückhaltung bei der 
Mittelbereitstellung unter Berücksichtigung der zu erwartenden Einnahmen hat dazu geführt,  
dass die Differenz zum Plan-Budget i.H.v. 14.429.055.42 Euro gerade einmal 1,74 % beträgt. 
 
Der Budgetüberschuss wurde wegen der Mittelbereitstellung in voller Höhe rückgeführt, so 
dass er letztlich 0,00 Euro betrug. 

 
2.2 Erläuterung 2 

 
Das Personalkostenbudget 2012 des Amtes 51 schloss mit einem Überschuss 351.097,71  
Euro ab. Bei den anschließenden Bereinigungsbeträgen handelt es sich um nicht geflossene,  
aber geplante Einnahmen i.H.v. - 79.011.33 Euro (Differenz von 241.400,00 Einnahmen ge 
plant 162.388,67 erzielt; Zeilen 283 und 284 der Anlage „Budgetabrechnung 2012“) und. Dies 
wirkt sich negativ auf das Ergebnis aus, wohingegen die Erstattungen aus Zeile 285 der Anla-
ge i.H.v. 25.616,06 Euro das Ergebnis verbessern.  
 
Das so bereinigte Personalkostenbudget 2012 beträgt 297.702,44 Euro. 

 
2.3 Erläuterung 3 
 

Unter Berücksichtigung des o.g. wurden somit an den Gesamthaushalt neben der Ergebnis-
rückführung i.H.v. 208.391,71 Euro weitere 250.988,30 Euro aus dem Ergebnis des Sachmit-
telbudget zurückgeführt, insgesamt also ein Betrag i.H.v. 459.380,01 Euro. 

 
2.4 Das Arbeitsprogramm konnte wie geplant erfüllt werden. 
 
2.5 Sonderrücklage Budgetergebnis     
 

Datum 
des Ein-
trags 

Anfangs-
bestand 

Zugang Abgang Aktueller 
Stand 
EURO 

Erläuterungen 

01.01.2012 0,00 0,00 0,00 0,00 Stand der Rücklage am 
01.01.2012 

31.12.2013  0,00 Stand der Rücklage am 
31.12.2013 

15.04.2013  89.310,73 Übertragungsvorschlag 
der Kämmerei im Ein-
vernehmen mit der 
Fachdienststelle  
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Folgende Verwendung des Budgetübertrags ist geplant: 
 

Dienstfahrzeuge: Ersatzbeschaffung, Zubehör 3.000,00
Musikkindergarten Spielstube Röthelheimpark: Sicherung des 
Angebots 

4.200,00

Supervision: externe Supervisoren und Einrichtung der neuen 
Räume in der Friedrichstraße 

6.000,00

Tagespflege: 1 neuer Kinderbus und ein Kinderwagen 
einschl. Werbeaufdruck „Jugendamt“ 

4.000,00

Bauliche Maßnahmen zur Verbesserung der Situaition im 
Hort Donato-Polli-Straße (Gelder von GME reichen nicht aus) 

30.000,00

Kinder-Therapie-Zimmer 8.000,00
Qualitätsentwicklung nach § 79a SGB VIII 20.000,00
Fort- und Weiterbildung 14.110,73
Summe: 89.310,73

 
              
 
 
Anlagen: Budgetabrechnung der Kämmerei 
 
 

III. Abstimmung 
siehe Anlage 
 

IV. Beschlusskontrolle 
V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift 
VI. Zum Vorgang 
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Budgetdokumentation

Kontenschema
51_BUDGET1

Erträge Aufwendungen

15.988.200,00 -29.463.100,00 -13.474.900,00 Beschlossenes Sachmittelbudget (Kontenschema XX_BUDGET1, Spaltenlayout SPALT_6, Spalte "2012/Plan")

259,00 -954.414,42 Achtung: Da sehr viele MNB in diesem Jahr, werden die MNB in Spalten G,H und I gelistet. Die kumulierten Werte werden 

automatisch auf diese Seite übertragen. Siehe Blatt 2 der Anlage

Zeile 265 259,00 -954.414,42 Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)

Zeile 268 15.988.459,00 -30.417.514,42 -14.429.055,42 Fortgeschriebenes Sachmittelbudget (Kontenschema XX_BUDGET1, Spaltenlayout SPALT_6, Spalte "Fortgeschriebener 

Plan")

Zeile 270 17.964.783,44 -32.142.850,56 -14.178.067,12 Erwirtschaftetes Überschuss-/verbrauchtes Zuschussbudget = Rechnungsergebnis (Bewegungen) aus nsk (Kontenschema 

XX_BUDGET1, Spaltenlayout SPALT_6, Spalte "2012/Ist")

1.976.324,44 Mehrerträge (+) / Mindererträge (-)
-1.725.336,14 Mehraufwendungen (-) / Minderaufwendungen (+)

Zeile 274 250.988,30 Ergebnis Sachmittelbudget
Bereinigungen Sachmittelbudget:
Hinweis: Auszahlungen bei SK 531831/531841 und KTR 36391051 nicht budgetrelevant, Spendeneinzahlungen aber budgetrelevant. 
Daher Umstellung der Sachkonten auf Kontenmerkmal "SKO". Auswertungen ab 23.10.2012 berücksichtigen Umstellung.

-250.988,30 Gemäß Mittelbereitstellung (Vorlagennummer 51/088/2012) Rückgabe der bereitgestellten, aber nicht in voller Höhe benötigten Mittel 
im Rahmen der Budgetabrechnung.

Zeile 279 0,00 Bereinigtes Ergebnis Sachmittelbudget = Teilergebnis I

Zeile 281 351.097,71 Ergebnis Personalmittelbudget (Wert kommt von Amt 11)

Bereinigungen Personalmittelbudget

-241.400,00 Stellenplanberatungen 2012: Zur "Refinanzierung" der neu geschaffenen Stellen wurden PK-Zuschüsse bzw. PK-Erstattungen im 
Haushalt veranschlagt. Das Ergebnis der PK-Zuschüsse/-Erstattungen ist daher anzurechnen (ab 2014 im Kämmereientwurf 
berücksichtigt).162.388,67 Tatsächliche Personalkosten-Erstattungen

25.616,06 Erstattung für Std.anteile Projekt Kickfair (4.366,06 €) und Erstattung Zielbauer-Stiftung für Mehraufw. (21.250,- €)
Zeile 286 297.702,44 Bereinigtes Ergebnis Personalmittelbudget = Teilergebnis II

Zeile 288 297.702,44 Bereinigtes Gesamtergebnis Personal- und Sachmittelbudget (Teilergebnis I + Teilergebnis II)

-208.391,71 abzüglich 70 % Rückgabe gemäß Budgetierungsregel (Rückgabe = Betrag mit Minuszeichen)

abzüglich freiwillige Rückgabe des Fachamtes (Rückgabe = Betrag mit Minuszeichen)
plus Entnahme aus der Sonderrücklage des Fachamtes zur Reduzierung des negativen Ergebnisses (kein Vorzeichen)

Zeile 294 89.310,73 Übertragungsvorschlag der Kämmerei für den Fachausschuss/HFPA/Stadtrat

Budgetabrechnung 2012

Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2012

Budgetvolumen
Ö
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Erträge Aufwendungen  

  335,73  Genehmigungsnr. 3 (MUmb f. IP 363.K351 v. SK 522203 - Anschaffung eines Aktenvernichters) 

  207.186,96  Genehmigungsnr. 22 (MUmb f. SK 551701 / Zinsaufwendungen v. SK 533201 – 
 Ausbuchung Verlustvortrag gem. STR-Beschluss vom 28.06.2012) 

  - 1.337,00  Genehmigungsnr. 25 (MUmb f. SK 527198 v. SK 521112 / Amt 24 - Ausschüttung Prämie Energiesparmodell Amt 51 
 gem. STR-Beschluss vom 28.06.2012) 

  123.830,85  Genehmigungsnr. 29 (MUmb f. SK 531601 / KST 175100 Regelbedarf KommBit v. SK 527198 –  
Mittelübertragung IT-Ausstattung Kindertagesstätten auf die IT-Koordination / HFPA-Beschluss vom 25.07.2012) 

  1.162,50  Genehmigungsnr. 51 (MUmb f. IP 111.350 / Amt 24 v. SK 527198 - Möblierung Beratungsstelle für Schwangerenfragen) 

  972,11  Genehmigungsnr. 60 (MUmb f. IP 367E.K351 v. SK 542971 - Anschaffung einer tansportablen Tafel mit Universaltasche) 

  - 1.307.186,96  Genehmigungsnr. 84 (MUmb f. SK 533101, 533201, 530101 v. SK 401301 / Amt 20 - Ausbau der Betreuung unter 3-jähriger,  
Mehrkosten im Bereich der Hilfen zur Erziehung, Ausgleich Verlustvortrag, STR-Beschluss vom 29.11.2012) 

259,00    Genehmigungsnr. 111 (MUmb. f. IP 366B.K350 v. SK 414801 - Spendenübertrag wg. Anschaffung einer Filmvorführanlage) 

  1.575,44  Genehmigungsnr. 147 (MUmb. f. IP 365A.K351 v. SK 522301 - Einrichtungsgegenstände Äußere Brucker Straße laut Liste 
Abt. 512) 

  6.749,54  Genehmigungsnr. 148 (MUmb. f. IP 365B.351 v. SK 522301 - Einrichtung KiGa allgemein laut Liste Abt. 512) 

  6.577,53  Genehmigungsnr. 149 (MUmb. f. IP 365B.352 v. SK 522301 - Spielgeräte KiGa allgemein laut Liste Abt. 512) 

  4.255,03  Genehmigungsnr. 150 (MUmb. f. IP 365C.K351 v. SK 522301 - Einrichtungsgegenstände Horte allgemein laut Liste Abt. 512) 

  1.463,85  Genehmigungsnr. 151 (Mumb. f. IP 365C.K352 v. SK 522301 - Spielgeräte Horte allgemein laut Liste Abt. 512) 

 259,00  - 954.414,42  Summe Übertrag in Budgetabrechnung 2012 

 

Ö
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Mitteilung zur Kenntnis 
 
Geschäftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer: 
IV/512/HP004, 2314 Stadtjugendamt 512/100/2013 
 
Krippenplätze St. Kunigund, Eltersdorf 
Beratungsfolge Termin N/Ö Vorlagenart Abstimmung 
 
Jugendhilfeausschuss 12.06.2013 Ö Kenntnisnahme  
 
 
Beteiligte Dienststellen 
 
 
 

I. Kenntnisnahme 
Der Bericht der Verwaltung dient zur Kenntnis.  
 
 

II. Sachbericht 
 
Die kath. Kirchengemeinde St. Kunigund in Eltersdorf plant, in Kooperation mit der Firma  Rehau, 
die Schaffung von 12 betrieblichen Krippenplätzen. 
 
Am 07.03.2013 wurde dem Jugendhilfeausschuss eine Beschlussvorlage zur Begutachtung dieses 
Projektes vorgelegt. 
 
Im Jugendhilfeausschuss bestand partei- und trägerübergreifend der Wunsch, die 12 Krippenplät-
ze zu schaffen. Dennoch wurde die Begutachtung der Vorlage einstimmig abgelehnt und die Ver-
waltung beauftragt, „nach einer gründlichen Überplanung seitens des Bau- und Betriebsträgers die 
Vorlage in einer der nächsten Sitzungen des JHA neuerlich zur Entscheidung vorzulegen“ (siehe 
Protokollvermerk zur Sitzung des JHA am 07.03.2013). 
 
Mit Schreiben vom 22.03.2013 unterbreitete die Kirchenverwaltung St. Kunigund dem Oberbür-
germeister, den Bürgermeisterinnen, den Stadträtinnen und Stadträten der Stadt Erlangen den 
Vorschlag die Kosten pro Platz auf ca. 38.500 € zu senken, ansonsten die eingereichte Planung 
beizubehalten. Sollte die Stadt Erlangen nicht auf dieses Angebot eingehen, würden die Planun-
gen für dieses Projekt von St. Kunigund eingestellt. 
 
Am 15.05.2013 beantragte die Trägervertretung beim Jugendamt die Überprüfung, ob die Kinder-
zahl von 12 Kindern auf 14 Kinder erhöht werden könne, damit sich die Pro-Platz-Kosten reduzie-
ren. Für die Aufstockung der Kinderzahlen sind eine Bedarfsprüfung sowie die Überprüfung der in 
Aussicht gestellten Betriebserlaubnis erforderlich. Die Überprüfung wurde von der Verwaltung in 
die Wege geleitet. 
 
Am 22.05.2013 teilte der Kirchenverwaltungsvorstand, sowie die Trägervertretung von St. Kuni-
gund mit, dass sie weiterhin am Bau der Kinderkrippe für die Firma Rehau interessiert sind und 
gleichzeitig um ein Gespräch mit der Stadt Erlangen bitten, um Möglichkeiten für Änderungen an 
der Planung auszutarieren. 
 
Der strittige Punkt sind insbesondere im Vergleich mit anderen Baumaßnahmen in Erlangen nach 
wie vor die hohen Pro-Platz-Kosten. Bedingt wird dies insbesondere durch die hohen und ungüns-
tig situierten Verkehrsflächenanteile und durch die Gestaltung des Baukörpers mit den auffällig 
hohen Außenwandanteilen. In der baufachliche Stellungnahme vom 05.02.2013 des Gebäudema-
nagements wird auf die energetischen Folgeprobleme verwiesen (die Stellungsnahme lag der letz-
ten JHA-Vorlage bei).  
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Mit der aktuellsten Kostenschätzung vom 10.04.2013 wurden die Platzkosten im Vergleich zur letz-
ten Kostenschätzung von 40.680 € um 2.650 € auf 38.210 € gesenkt. Ohne Ausstattungskosten 
liegen die Platzkosten der neuen Schätzung bei rund 36.720,00 €.  
 
Der Durchschnitt bisheriger Plankosten liegt hier bei 30.366 €. Die Kostensenkung erfolgte durch 
eine pauschale Kürzung der Kostengruppe 300 (Baukonstruktion) um 5 % und durch die Kosten-
senkung bei der Heizung um 20.000 €. Die Kostenreduzierung an der Heizungsanlage ist aller-
dings noch unsicher, denn hierzu heißt es in der Kostenschätzung: „Momentan kann der An-
schluss an die bestehende Heizungsanlage des Kindergartens kostentechnisch nicht genau dar-
gestellt werden (…). Darüber hinaus erfolgte eine Kostenreduzierung in der KGr 500, den Außen-
anlagen. Dieser Wert ist nach Einschätzung des Jugendamtes zu niedrig angesetzt, da er nur ein 
Drittel der Durchschnittskosten bei vergleichbaren Neubauten beträgt. Außerdem ist nicht ersicht-
lich, aufgrund welcher Änderungen die Kostensenkung bei der Kostengruppe 300 (s.o.) möglich 
war. 
 
Zur Klärung und zum weiteren Verfahren wird im Juni Referat IV, das Jugendamt und Gebäude-
management mit dem Träger ein Abstimmungsgespräch führen. 
 
  
 
 
Anlagen:  
 
 

III. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift 
IV. Zum Vorgang 

 Seite 2 von 2 
54/68



Beschlussvorlage 
 
Geschäftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer: 
IV/512/VC002 T. 1785 Stadtjugendamt 512/097/2013 
 
Künftige Investitionskostenbezuschussung von Kindertageseinrichtungen durch 
Neuregelung von Art. 27 BayKiBiG 
Beratungsfolge Termin Ö/N Vorlagenart Abstimmung 
 
Jugendhilfeausschuss 12.06.2013 Ö Gutachten  
Haupt-, Finanz- und Personalaus-
schuss 19.06.2013 Ö Gutachten  

Stadtrat 27.06.2013 Ö Beschluss  
 
 
Beteiligte Dienststellen 
 
 

I. Antrag 
 
Die Förderung für Investitionsvorhaben an Kindertageseinrichtungen wird auch nach der Neurege-
lung des des Art. 27 BayKiBiG zum 01.01.2013 in Höhe von 2/3 der zuweisungsfähigen Kosten 
beibehalten. 
 
Da derzeit noch keine gesicherte Aussage zu den Konsequenzen möglich ist, wird die Verwaltung 
beauftragt, mit den freien Trägern Gespräche zu führen, um ggf. den Bedarf für eine Nachjusitie-
rung zu eruieren.  
 
 

II. Begründung 
 
1. Ergebnis/Wirkungen 

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?) 
Einheitliche, gleichberechtigte Investitionskostenförderung aller freigemeinnützigen und sonsti-
gen Träger  
 

2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen 
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?) 
Bislang war gesetzlich in Art. 27 BayKiBiG a.F. geregelt, dass Gemeinden, welche Plätze als 
bedarfsnotwendig bestimmt oder anerkannt haben, bei Kindertageseinrichtungen Dritter einen 
Baukostenzuschuss von zwei Dritteln der zuweisungsfähigen Kosten der Investitionsmaßnah-
me leisten müssen. Hierauf wurde ein staatlicher Zuschuss in Höhe von durchschnittlich 35 v. 
H. an die Kommune geleistet. 
 
Seit 01.01.2013 obliegt es mit der Deregulierung des Art. 27 BayKiBiG den Kommunen, in wel-
cher Höhe ein Baukostenzuschuss zu den zuweisungsfähigen Kosten geleistet wird (maximal 
jedoch der Kostenhöchstwert). Der staatliche Anteil bemisst sich an diesem Zuschuss und wird 
weiterhin in Höhe von durchschnittlich 35 v. H. an die Kommune geleistet. 
  
Hinsichtlich dieser den Kommunen neu eingeräumten Handlungsfreiheit sind jedoch insbeson-
dere die aus Art. 3 und 28 Grundgesetz ausfließenden Verwaltungsgrundsätze zu beachten 
(insbesondere Selbstbindung der Verwaltung, Bestimmtheitsgebot, Willkürverbot und Gleich-
behandlungsgrundsatz). Grundsätzlich besteht auch die Bindung an Art. 7 BayHO (Grundsätze 
der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit). 
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Die Stadt Erlangen hat sich in Übereinstimmung mit den Vergleichsstädten Fürth und Schwa-
bach grundsätzlich dazu entschieden, die bisherige Förderhöhe an den Investitionskosten bei-
zubehalten (2/3 der zuwendungsfähigen Kosten). Durch die Regierung von Mittelfranken er-
folgt hiervon eine Refinanzierung von 35 % dieser Kosten. 
 
Damit haben Träger weiterhin ein Drittel der zuwendungsfähigen Kosten selbst aufzubringen.  
Dies trägt insbesondere dem Gleichbehandlungsgrundsatz Rechnung, da zu den derzeit noch 
laufenden Maßnahmen, welche nach dem alten Recht gefördert werden, ansonsten eine Un-
gleichbehandlung eintreten würde, wofür keine Rechtfertigungsgründe ersichtlich sind. 
 
Würde die Stadt Erlangen den kommunalen Zuschuss erhöhen, so würde anteilig zwar auch 
die staatliche Förderung höher ausfallen, allerdings führt dies auch zu einer Mehrbelastung der 
Kommune – siehe Rechenbeispiel anbei.  
 
Darüber hinaus spricht sich der Bayerische Städtetag dafür aus, dass freigemeinnützige und 
sonstige Träger von Kindertageseinrichtungen weiterhin einen Eigenanteil aufbringen sollen. 
In Abwägung all dieser Belange sieht das Stadtjugendamt eine Fortführung der bislang gesetz-
lichen Regelungen als derzeit sachgerecht an. 
 
Ein Städtevergleich über Fürth und Schwabach hinaus ergab recht vielfältige Methoden zur 
künftigen Handhabung, sofern diese zum Zeitpunkt der Umfrage überhaupt schon feststanden. 
Diese Ergebnisse sind jedoch nur bedingt miteinander vergleichbar. Teilweise sind diese Er-
gebnisse abhängig von der aktuellen Bedarfslage und den Ausbauzielen, teilweise ist der von 
der Finanzkraft der Kommune abhängige staatliche Förderanteil recht unterschiedlich, wovon 
sich auch andere Finanzierungsmodelle ableiten lassen, die für die Stadt Erlangen nicht in 
Frage kommen (z.B. Hof: zahlt 100 % der zuwendungsfähigen Kosten, erhält von der Regie-
rung jedoch als strukturschwacher Raum 90 % refinanziert). Nürnberg z.B. fördert 80 % der 
zuwendungsfähigen Kosten, erhält jedoch im Gegensatz zu Erlangen eine höhere Refinanzie-
rung von der Regierung in Höhe von 40 %, da sich die Höhe der Bezuschussung nach FAG 
grundsätzlich nach der Finanzkraft der jeweiligen Kommune bestimmt. 
 
Projekte, welche die nach Punkt 2.3. FA-ZR genannte Bagatellgrenze von 100.000 EUR an 
zuweisungsfähige Kosten unterschreiten, erhalten keinen staatlichen bzw. kommunalen Zu-
schuss. Eine Abgrenzung zwischen zuwendungsfähigen und nicht zuwendungsfähigen Kosten 
erfolgt durch die Stadt Erlangen nach Punkt 5.2.1 FA-ZR. 
 
Hintergründe zur Deregulierung des Art. 27 BayKiBiG sind der MzK 512/096/2013 entnehmbar.  
 

3. Prozesse und Strukturen 
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?) 
Im praktischen Vollzug ohne Veränderung zur bisherigen Handhabung (tatsächliche Förderhö-
he bleibt unverändert) 
 

4. Ressourcen  
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?) 
Investitionskosten: € bei IPNr.:  
Sachkosten: € bei Sachkonto:  
Personalkosten (brutto): € bei Sachkonto: 
Folgekosten € bei Sachkonto: 
Korrespondierende Einnahmen € bei Sachkonto: 
Weitere Ressourcen  
 
Haushaltsmittel  

   werden nicht benötigt 
  sind vorhanden auf IvP-Nr.       

  bzw. im Budget auf Kst/KTr/Sk         
         sind nicht vorhanden 
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Anlagen: Rechenbeispiel FAG-Förderung 
 
 

III. Abstimmung 
siehe Anlage 
 

IV. Beschlusskontrolle 
V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift 
VI. Zum Vorgang 
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zuwendungsfähige Baukosten eines  
Neubaus (bzw. Höchstwert bei 
Umbaumaßnahmen)

129 qm x 
3.663 € 472.527,00 €

110300 132300
2/3 der zwf. 
Baukosten 315.018,00 € 204700 245700
gerundet 315.000,00 €
35 % vom 
kommunalen 
Anteil

110.256,30 €

gerundet 110.300,00 €
Anteil Träger an zuweisungsfähigen 
Kosten 157.527,00 €

Nettobelastung Stadt 204.700,00 €

zuwendungsfähige Baukosten eines  
Neubaus (bzw. Höchstwert bei 
Umbaumaßnahmen)

129 qm x 
3.663 € 472.527,00 €

80% der zwf. 
Baukosten 378.021,60 €

gerundet 378.000,00 €
35 % vom 
kommunalen 
Anteil

132.307,56 €

gerundet 132.300,00 €
Anteil Träger an zuweisungsfähigen 
Kosten 94.527,00 €

Nettobelastung Stadt 245.700,00 €

städtischer Anteil

davon staatliche Förderung

Je höher zwar die kommunale Förderung, desto höher in der Summe
die Refinanzierung vom Staat. 
Dennoch gilt, dass hiermit die Nettobelastung der Stadt vergleichbar
stärker steigt, weil die staatliche Förderung stets nur 35 % beträgt.

FAG-Förderung für 25 Kindergartenplätze mit 2/3 der zuweisungsfähigen 
Kosten: 

davon staatliche Förderung

städtischer Anteil

FAG-Förderung für 25 Kindergartenplätze, würde Stadt Erlangen z.B. 
80% der zuweisungsfähigen Kosten tragen: 

Anteilige Förderung von Investitionskosten
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Beschlussvorlage 
 
Geschäftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer: 
IV/51/RRF  51/116/2013 
 
Leistungsvereinbarungen mit Tageseinrichtungen zur Betreuung seelisch 
behinderter Kinder in Horten und Lernstuben 
Beratungsfolge Termin Ö/N Vorlagenart Abstimmung 
 
Jugendhilfeausschuss 12.06.2013 Ö Beschluss  
 
 
Beteiligte Dienststellen 
20 (nur zur Kenntnis) 
 
 

I. Antrag 
 
1. Der Jugendhilfeausschuss stimmt dem Verfahren hinsichtlich der Leistungsvereinbarungen zwi- 
    schen den Freien Trägern der Jugendhilfe und dem Jugendamt sowie der analogen Anwendung 
    des Berechnungsmodells des Bezirks Mittelfranken zu. 
 
2. Der Jugendhilfeausschuss stimmt dem Verfahren hinsichtlich entsprechender interner Dienstan- 
    weisung bei städt. Trägerschaft sowie der analogen Anwendung des Berechnungsmodells  
    des Bezirks Mittelfranken zu. 
 
3. Die Verwaltung wird beauftragt, sowohl für das laufende Jahr als auch für die Folgejahre die 
    Mehrausgaben zu beantragen  
 
 

II. Begründung 
 
1. Ergebnis/Wirkungen 

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?) 
Möglichst wohnortnahe Versorgung mit Plätzen für die Betreuung von seelisch behinderten 
Kindern in Horten und Lernstuben. 
 

2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen 
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?) 

 Abschluss von Leistungsvereinbarungen mit Freien Trägern sowie interne Dienstvereinbarun-
gen bei städt. Trägerschaft. 

 
3. Prozesse und Strukturen 

(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?) 
Die finanzielle Förderung von Einrichtungen der Kindertagesbetreuung richtet sich nach der 
Anzahl der  betreuten Kinder, nach dem Zeitumfang der Betreuung sowie nach dem sog. Ge-
wichtungsfaktor. Dieser hat für Kinder von drei Jahren bis zum Schuleintritt den Wert 1, für 
Kinder ab dem Schuleintritt den Wert 1,2, für Kinder unter drei Jahren den Wert 2 und für be-
hinderte Kinder den Wert 4,5. 
 
Für behinderte Kinder ist bis zum Schuleintritt grundsätzlich der Bezirk unabhängig von der Art 
der Behinderung (körperlich, geistig oder seelisch) im Rahmen der Frühförderung zuständig. 
Für Kinder ab dem Schuleintritt ist das Jugendamt für den Bereich der seelischen Behinderung 
zuständiger Leistungsträger. 
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Bisher genügte für die Finanzierung des Gewichtungsfaktors 4,5 ein Bescheid des Jugend-
amts, aus dem hervorgeht, dass das betreffende Kind seelisch behindert oder von einer seeli-
schen Behinderung bedroht ist. 
 
Mit der letzen Änderung des BayKiBiG wird nun diese Förderung in Höhe des 4,5fachen Ge-
wichtungsfaktors davon abhängig gemacht, dass eine Vereinbarung zwischen dem Einrich-
tungsträger und dem zuständigen Jugendamt geschlossen wird und Leistungen hieraus er-
bracht werden. Hierdurch soll auch im Bereich der seelischen Behinderung ein weiter qualifi-
ziertes Angebot zur Verfügung stehen. Es geht hierbei nicht nur darum, bestehende Plätze ei-
ner deutlich verbesserten Förderung zuzuführen, sondern auch um einen Ausbau der Plätze 
für seelisch behinderte Kinder mit dem Ziel der Inklusion und einer möglichst wohnortnahen 
Versorgung.  
 
Die Verpflichtung greift ab 01.09.2013. 
 
Der Bezirk schließt schon seit längerem mit den Trägern entsprechende Leistungsvereinba-
rungen in seinem Zuständigkeitsbereich (körperliche und geistige Behinderung) ab. 
 
Das Jugendamt der Stadt Erlangen hat in einem Projekt eine eigene, formell an der des Be-
zirks angelehnte, Leistungsvereinbarung entworfen und mit den Trägern in einer konstruktiven 
Sitzung besprochen. Die Vereinbarung findet Zustimmung; außerdem ist man sich einig, dass 
sich die Berechnung der zusätzlichen Kosten am Schema des Bezirks orientiert. 
 
Die Leistungsvereinbarung wird mit den freien Trägern geschlossen. In Bezug auf die städt. 
Einrichtungen bedarf es einer internen Dienstvereinbarung. Wie diese förderunschädlich ges-
taltet werden kann (in der Neufassung des BayKiBiG findet sich explizit nur das Wort „Leis-
tungsvereinbarung“) wird derzeit mir der Regierung von Mittelfranken und dem BayStMAS ge-
prüft. Inhaltlich wird sie deckungsgleich mit der Vereinbarung mit den freien Trägern sein. 
 
Es ist davon auszugehen, dass pro integrativem Platz Kosten i.H.v. 5.777,00 Euro/Jahr anfal-
len. Derzeit werden etwa 60 Kinder mit einem Gewichtungsfaktor von 4,5 aufgrund einer seeli-
schen Behinderung in Horten und Lernstuben betreut. Dies ergäbe jährliche Mehraufwendun-
gen i.H.v. 350.000,00 Euro. Für das Jahr 2013 ab September somit anteilig 4/12, dass sind 
120.000,00 Euro. Durch den weiteren Ausbau wird sich der jährliche Grundbetrag in den Fol-
gejahren 2014 ff. erhöhen. 
 

4. Ressourcen  
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?) 
Sachkosten in 2013 120.000€ bei Sachkonto 533101  
Sachkosten: in 2014 400.000€ bei Sachkonto 533101 
Sachkosten in 2015 ff 450.000 bei Sachkonto: 533101 
 
Haushaltsmittel  

 
         sind nicht vorhanden 
 
 
Anlagen: Leistungsvereinbarung  
 
 

III. Abstimmung 
siehe Anlage 
 

IV. Beschlusskontrolle 
V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift 
VI. Zum Vorgang 
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Leistungsvereinbarung 
für integrative Tagesbetreuung von Schulkindern 

mit bestehender oder drohender seelischer Behinderung  
gem. § 35 a SGB VIII 

in Kindertageseinrichtungen gem. Art.2 Abs.1 Nr. 3 BayKiBiG 

Stand: 26.03.13 
 

Allgemeine Angaben 
 
Kindertageseinrichtung  Träger der Einrichtung 
 
Name  
 

 
 
 
 

 
Name 

 
 

 

Einrichtungs-
nummer 

    

Straße 
 

  Straße  

PLZ und Ort 
 

  PLZ und 
Ort 

 

Telefon 
 

  Telefon  

Fax 
 

  Fax  

e-mail 
 

  e-mail  

Leiter/in 
 

  Rechtsform  

Ansprechpart-
ner/in 
 

  Ansprech-
partner/in 

 

 
 
Status 
 
 freigemeinnützig  öffentlich-rechtlich  privatgewerblich 

 
 
  
Bankverbindung 
 

 

Bankleitzahl 
 

 

Konto-Nr. 
 

 

Bankname 
 

 

Kontoinhaber 
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1. Gegenstand und Grundlage 
 
Diese Vereinbarung regelt diejenigen Leistungen, die die Stadt Erlangen für die 
Durchführung integrativer Tagesbetreuung in Kindertageseinrichtungen (Einzelinteg-
ration) und in integrativen Kindertageseinrichtungen gewährt. 
Die Vereinbarung legt darüber hinaus auch die verbindlichen Maßgaben für die von 
den Kindertageseinrichtungen im Gegenzug zu erbringenden Leistungen fest und 
liefert Vorgaben zur Organisation und Umsetzung der integrativen Maßnahmen. Inte-
grative Tagesbetreuungsangebote für Kinder mit vorliegender oder drohender seeli-
scher Behinderung im Schulalter tragen zur größtmöglichen Teilhabe dieser Kinder 
am Leben in der Gemeinschaft bei. Durch eine möglichst wohnortnahe Betreuung 
und Förderung der Kinder werden soziale Kontakte zu anderen Kindern im Ort erhal-
ten oder neu geschaffen. Das Zusammenleben unterschiedlichster Kinder wird er-
möglicht. Durch eine an den Bedürfnissen und Stärken aller Kinder orientierte päda-
gogische Arbeit soll die gegenseitige Akzeptanz der Kinder für ihre Individualität und 
Verschiedenheit gefördert werden und insbesondere auch das gegenseitige Ver-
ständnis von behinderten und nichtbehinderten Kindern füreinander. Damit wird ein 
Beitrag für eine möglichst weitgehende Umsetzung der Inklusion aller Kinder geleis-
tet.  
 
 
Wesentliche rechtliche Grundlagen  
 
� Sozialgesetzbuch – SGB VIII Kinder und Jugendhilfe - § 35 a, Abs.2 Nr.2, 1. Alt. 

SGB VIII 
� Gesetz zur Ausführung der Sozialgesetze (AGSG) 
� Sozialgesetzbuch – SGB IX Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen 
� Bayerisches Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz (BayKiBiG) 
� Verordnung zur Ausführung des Bayerischen Kinderbildungs- und Betreuungs-

gesetzes (AVBayKiBiG) 
 
 

2. Zielgruppe  
 
2.1. Ausführliche Angaben der Einrichtung zum Personenkreis  
 
Der Personenkreis umfasst Kinder mit teilstationärem Hilfebedarf im Schulalter, die 
nicht nur vorübergehend seelisch behindert oder von einer wesentlichen seelischen 
Behinderung im Sinne des § 35 a SGB VIII bedroht sind. Deren bestehende oder 
drohende seelische Behinderung wurde durch ein ärztliches Gutachten diagnosti-
ziert. Der teilstationäre Eingliederungshilfebedarf wird durch das Jugendamt in einem 
Bescheid festgestellt.   
 
2.2. Kapazität der Kindertageseinrichtung  
 

Anzahl der Plätze nach Betriebserlaubnis:  
 

 

Davon aktuelle Anzahl an Plätzen für Einzelintegration   
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2.3. Öffnungszeiten 
 
Öffnungstage der Kindertageseinrichtung pro Jahr 
 
Insgesamt: 

 

 

Verbindliche Öffnungszeiten: 
 

 Von Bis 

Montag  
 

 

Dienstag  
 

 

Mittwoch  
 

 

Donnerstag  
 

 

Freitag  
 

 

 
 
 
3. Aufnahme  
 
3.1. Aufnahmevereinbarung 
 
Die Kindertageseinrichtung nimmt im Rahmen ihrer vorhandenen Kapazitäten Kinder 
mit bestehender oder drohender seelischer Behinderung auf und hält für diese adä-
quate Leistungsangebote vor. 
Vorrangiges Ziel ist es hierbei, eine wohnortnahe Betreuung von Kindern mit beste-
hender oder drohender seelischer Behinderung sicherzustellen.  
Wenn jedoch eine – dem individuellen Bedarf des Kindes optimal entsprechende - 
Betreuung und Förderung unter den gegebenen Bedingungen der Kindertagesein-
richtung (z.B. räumliche Gegebenheiten, Gruppenzusammensetzung, vorhandene 
Förderangebote) nicht möglich ist, sollen die Eltern des Kindes von der Kinderta-
geseinrichtung beraten und unterstützt werden, einen geeigneten Platz in einer ande-
ren Kindertageseinrichtung zu finden. 
 
3.2. Aufnahmeverfahren 
 
Die Kindertageseinrichtung informiert die Personensorgeberechtigten über das Ver-
fahren zur Aufnahme des seelisch behinderten oder von seelischer Behinderung be-
drohten Kindes in die Kindertageseinrichtung. Insbesondere sind die Personensor-
geberechtigten darüber zu informieren, dass die Leistung erst dann erfolgen kann, 
wenn nach erfolgter ärztlicher Begutachtung das Jugendamt als zuständiger Leis-
tungsträger den Eingliederungshilfebedarf nach § 35 a SGB VIII festgestellt hat und 
die Kostenübernahme für die integrative Maßnahme zugesichert hat. 
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3.3. Kündigung 
 
Die Kündigung eines Platzes für ein Kind, das teilstationäre integrative Leistungen 
nach dem SGB VIII erhält, wird durch die Einrichtung im Betreuungsvertrag oder in 
der Satzung geregelt. Sie hat in Abstimmung mit dem Stadtjugendamt Erlangen zu 
erfolgen. 
 
 
4. Ziel der Leistung 
 
Ziel der Leistung ist es, die gleichberechtigte Teilhabe des Kindes mit bestehender 
oder drohender seelischer Behinderung am Leben in der Gemeinschaft zu ermögli-
chen, indem das Kind seinem individuellen Bedarf entsprechend gefördert und da-
durch befähigt wird, seine vorhandenen Ressourcen auszuschöpfen. Das Kind soll in 
seiner Eigenart wahrgenommen und dort abgeholt werden, wo es in seiner Entwick-
lung steht. Individuelle Förderung soll es in seiner Persönlichkeitsentwicklung, in sei-
nem Selbstbewusstsein und in seinem eigenständigen Handeln unterstützen. Dabei 
ist im Sinne des Inklusionsgedankens der Blick auf die ganze Persönlichkeit des Kin-
des zu richten und nicht nur auf einen Aspekt wie etwa den der Behinderung. 
Im Fokus der Leistung steht zwar das Kind mit bestehender oder drohender seeli-
scher Behinderung, gleichzeitig bezieht sich das Leistungsangebot jedoch auch auf 
die Gemeinschaft aller Kinder in der Kindertageseinrichtung. Um eine möglichst weit-
gehende Inklusion aller Kinder zu erreichen, sollen Barrieren für Spiel, Lernen und 
Partizipation für alle Kinder auf ein Minimum reduziert werden. Die Unterschiede als 
auch Gemeinsamkeiten aller Kinder sind wahrzunehmen. Von dem Bemühen, die 
Schwierigkeiten eines Kindes zu identifizieren und zu reduzieren, können auch ande-
re Kinder profitieren, deren Spiel, Lernen oder Partizipation ursprünglich nicht im Mit-
telpunkt des Interesses stand. Soziale Integrationsprozesse zwischen Kindern mit 
und ohne (drohende) Behinderung werden dadurch gezielt gefördert. 
 
 
5. Art, Inhalt und Umfang der Leistung 
 
Die Leistung umfasst pädagogische, heilpädagogische und pädagogisch-
therapeutische Hilfen. Sämtliche Leistungen orientieren sich am individuellen Hilfe-
bedarf des Kindes mit bestehender oder drohender seelischer Behinderung. Die 
Leistung beinhaltet auch die Elternarbeit. Die konkreten Inhalte orientieren sich an 
der jeweiligen Konzeption der Kindertageseinrichtung. Sie müssen ausreichend, 
zweckmäßig und wirtschaftlich sein. 
 
 
6. Qualität der Leistung 
 
Die Qualität der zu erbringenden Leistung gliedert sich in Strukturqualität, Prozess-
qualität und Ergebnisqualität. 
Die Kindertageseinrichtung hat die Qualität der vereinbarten und notwendigen Leis-
tungen sicherzustellen. Der Träger der Kindertageseinrichtung ist verantwortlich, 
dass Maßnahmen zur internen Sicherung der Struktur-, Prozess und Ergebnisqualität 
festgelegt und durchgeführt werden. 
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6.1. Strukturqualität 
 
6.1.1. Rahmenbedingungen für die Förderung in der Kindertageseinrichtung 
 
Die Mindestbuchungszeit eines Kindes mit bestehender oder drohender seelischer 
Behinderung in der Kindertageseinrichtung beträgt 4-5 Std. täglich, um die genannte 
Förderung zu erhalten. 
 
Die Materialausstattung in der Kindertageseinrichtung ermöglicht in der Regel auch 
die fachlich fundierte Integrationsarbeit. Die sachliche und räumliche Gestaltung soll 
kindgerecht sein und behindertenspezifischen Erfordernissen und Bedürfnissen ent-
sprechen. Die Anschaffungen für die Kindertageseinrichtung werden über das Ein-
richtungsbudget des Trägers geregelt. Zusätzliches therapeutisches Material bringt 
der Fachdienst mit. 
 
6.1.2. Personal- und Sachausstattung für die integrative Tagesbetreuung 
 
Die personelle Besetzung richtet sich nach dem BayKiBiG und der Verordnung zur 
Ausführung des BayKiBiGs.  
 
Die Stadt Erlangen finanziert im Rahmen der Eingliederungshilfe für jedes Kind  mit 
bestehender oder drohender seelischer Behinderung (§ 35 a SGB VIII) mit teilstatio-
närem Hilfebedarf  

 
� eine Kind-bezogene Förderung mit dem Gewichtungsfaktor 4,5 gem. Art. 

21 Abs.5 Satz 2 BayKiBiG (höherer Personaleinsatz pro Kind).Die Aus-
gestaltung (Personal, Gruppengröße) wird am Wohl des Kindes orientiert. 
  

� eine zusätzliche Vergütung in Form eines pro Kind und pro Betreuungstag 
gewährten Tagessatzes, der dem vom Bezirk Mittelfranken im Rahmen 
der Eingliederungshilfe gewährten Tagessatz entspricht. 
 

  
Der Tagessatz beinhaltet folgende Leistungen: 
 

� eine Personalausstattung, die der Erhöhung des Gewichtungsfaktors von 
4,5 auf 5,5 entspricht. Grundlage hierfür ist die Kostenkalkulation des Be-
zirks Mittelfranken. 
 

� 50 Fachdienststunden jährlich. 
 

� eine Pauschale von 100 EUR jährlich für behindertenbezogene Sachmittel 
 

Für die zusätzliche Vergütung in Form des Tagessatzes erbringt die Kinderta-
geseinrichtung folgende Leistungen: 
 

• Die im Rahmen der Eingliederungshilfe finanzierten Betreuungsstunden 
orientieren sich am individuellen Bedarf des Kindes und an den Zielset-
zungen des Hilfeplans. Ob die Betreuungsstunden durch eigenes Perso-
nal oder durch externe Fachdienste gewährt werden, entscheidet die Kin-
dertageseinrichtung.  
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• Soweit die Personalaufstockung durch eigenes Personal erfolgt, sind die 
Vorgaben nach §§ 16 Abs. 2 und 17 Abs. 2 Satz 2 der Verordnung zur 
Ausführung des BayKiBiG einzuhalten. 

• Geeignete Qualifikationen für den Fachdienst sind Fachkräfte, wie zum 
Beispiel Psychologen, Sozialpädagogen, Heilpädagogen, Spieltherapeu-
ten, Motopädagogen, Reittherapeuten, Musiktherapeuten, Erlebnispäda-
gogen, Familientherapeuten, Gestalttherapeuten.  

• Von den 50 Fachdienststunden jährlich sind mindestens 40 Fachdienst-
stunden für die pädagogische Arbeit mit dem Kind zu verwenden. Für die 
Teilnahme an Teambesprechungen sowie für sonstige Kooperationsge-
spräche stehen bis zu 10 Stunden zur Verfügung. 

• Je Fachdienststundeneinheit müssen durchschnittlich mindestens 45 
Minuten direkt mit dem Kind gearbeitet werden. 
 

Medizinisch-therapeutische Leistungen, wie z.B. Krankengymnastik, Logopädie, Er-
gotherapie, sind nicht Bestandteil dieser Vereinbarung und werden mit dem dafür 
vorrangig zuständigen Kostenträger abgerechnet.  
 
6.2. Prozessqualität 
 
Die Prozessqualität bezieht sich auf die Planung, Strukturierung und den Ablauf der 
Leistung. Der Prozess der Förderung des Kindes wird unter Berücksichtigung seines 
Entwicklungsstandes und seiner individuellen Kompetenzen geplant und begleitet. 
Hierfür gelten die folgenden Grundsätze: 
 
Anforderungen an den Fachdienst 
 

• Enge Zusammenarbeit mit dem pädagogischen Fachpersonal der Einrichtung 
bei der Planung und Durchführung der Integrationsmaßnahme.  
Beinhaltet auch Beratung des Fachpersonals der Einrichtung in Bezug auf die 
Besonderheiten des Kindes und das Aufzeigen von Handlungsmöglichkeiten 
und anderen Perspektiven. 

• Umfasst Einzelarbeit mit dem Kind, Kleingruppenarbeit und Arbeit mit der 
ganzen Gruppe.  
Bei der Arbeit mit der Kleingruppe und der ganzen Gruppe stehen die Interak-
tionen zwischen dem Kind mit bestehender bzw. drohender seelischer Behin-
derung und den anderen Kindern der Gruppe im Fokus. 

• Zusammenarbeit mit den Eltern/Personensorgeberechtigten und Institutionen 
• Vor- und Nachbereitung in Eigenverantwortung und in Absprache mit dem 

Fachpersonal. 
Beinhaltet auch prozessorientierte Dokumentation der Arbeit. 

 
Anforderungen an die Kindertageseinrichtung 
 

• Bereitschaft aller Mitarbeiter/innen der Einrichtung, sich je nach ihrer berufli-
chen Qualifikation ausreichende fachliche Kenntnisse bezüglich der Integrati-
on seelischer behinderter Kinder anzueignen 

• Kontinuierliche Reflektion des Förderprozesses sowie des Entwicklungspro-
zess des Kindes durch das Fachpersonal der Kindertageseinrichtung im Hin-
blick auf den aktuellen Bedarf des Kindes - sowohl im Fachteam als auch im 
Austausch mit dem Fachdienst.  
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• Koordination und Vernetzung der Angebote innerhalb der Kindertageseinrich-
tung in Bezug auf die Planung von Förderung und Betreuung des Integrati-
onskindes  

• Zusammenarbeit mit allen beteiligten Diensten, Behörden und Institutionen  
• Zusammenarbeit mit den Eltern/Personensorgeberechtigten in regelmäßig 

stattfindenden Gesprächen. Beinhaltet Beteiligung der Eltern bei Planung und 
Durchführung der Förderangebote. 

• Prozessorientierte Dokumentation der Arbeit 
• Fortbildung und Supervision 

 
6.3. Ergebnisqualität 
 
Die Ergebnisqualität bezieht sich darauf, eine den individuellen Entwicklungsmög-
lichkeiten des Kindes mit bestehender oder drohender seelischer Behinderung an-
gemessene, möglichst umfassende Teilhabe und soziale Integration mit den Mög-
lichkeiten der Kindertageseinrichtung zu erreichen.  
 
Anhand der vereinbarten Leistungsziele und des Förderplans ist das Ergebnis durch 
die Kindertageseinrichtung regelmäßig zu überprüfen.  
Die Sichtweisen des Kindes und der Personensorgeberechtigten sind bei der Fest-
stellung der Ergebnisqualität einzubeziehen. 
 
 
7. Qualitätssicherung 
 
Der Träger der Kindertageseinrichtung ist dafür verantwortlich, dass Maßnahmen zur 
internen Sicherung der Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität festgelegt und 
durchgeführt werden. 
 
 
8. Salvatorische Klausel 
 
Sollten einzelne Regelungen dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam sein 
oder werden, so berührt dies die Gültigkeit der übrigen Regelungen nicht. Die betref-
fende Regelung wird von den Vertragspartnern entsprechend dem  
inhaltlich Gewollten und rechtlich Zulässigen angepasst. 
 
 
9. Laufzeit 
 
Die Leistungsvereinbarung wird für die Zeit vom 1.09.2013 bis 31.08.2014 
abgeschlossen. 
Nach Ablauf des Vereinbarungszeitraums verlängert sich die Vereinbarung  
jeweils um ein weiteres Jahr, wenn nicht eine der Vertragsparteien spätestens sechs 
Monate vor dem Ende eines Vereinbarungszeitraums gegenüber der  
anderen Vertragspartei schriftlich kündigt. 
Das Recht zur außerordentlichen Kündigung bleibt unberührt. 
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10. Übergangsregelung 
 
Im Verlauf des Schuljahres 2013/2014 wird durch das Stadtjugendamt Erlangen ge-
prüft, ob die Annahmen aufgrund der Erfahrungen zutreffend waren oder angepasst 
werden müssen. 

 
 
 

 
 
 
Erlangen, den  

  
   

Ort, Datum  Ort, Datum 
 
 
 
 
 

  

Stadt Erlangen  Stempel und Unterschrift der Einrich-
tung/des Einrichtungsträgers 
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